
Deutscher Bundestag Drucksache 14/8450
14. Wahlperiode 06. 03. 2002

Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes

A. Problem und Ziel

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Richtlinie 96/62/EG des Rates
vom 27. September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftquali-
tät (ABl. EG Nr. L 296, S. 55) in deutsches Recht umgesetzt werden.

B. Lösung

Zur Umsetzung der Richtlinie soll der Fünfte Teil des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes um die EG-rechtlich erforderlichen Vorschriften ergänzt wer-
den. Weitere Regelungen zur Umsetzung der Richtlinie enthält der Entwurf zur
Novellierung der 22. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes; die Bundesregierung hat insoweit ein eigenständiges Verfahren
zur Änderung der Rechtsverordnung eingeleitet.

Die bisherigen Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zur Luftrein-
halteplanung sollen inhaltlich und redaktionell an die neu eingefügten Vor-
schriften angepasst werden.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

1. Finanzielle Auswirkungen für den Bund

a) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Der Bund kann kostenwirksam betroffen sein, soweit von ihm Maßnahmen zur
Verminderung der Luftbelastung finanziert werden müssen. Solche Kosten kön-
nen nur bei Immissionsschutzmaßnahmen und entsprechenden Planungen an
Bundesfernstraßen entstehen, für die der Bund die Straßenbaulast trägt. Nach
derzeitigem Kenntnisstand fallen voraussichtlich Kosten in begrenztem Um-
fang an. Die dem Bund entstehenden Mehrkosten werden im jeweiligen Einzel-
plan durch Umschichtungen finanziert.
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b) Vollzugsaufwand
Dem Bund entstehen durch das Gesetz keine Vollzugskosten, da die Länder für
seine Durchführung zuständig sind.

2. Finanzielle Auswirkungen für die Länder und Kommunen
a) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
Ländern und Gemeinden können Kosten für Immissionsschutzmaßnahmen und
entsprechende Planungen bei Straßen in ihrer Baulast entstehen. Eine belast-
bare Quantifizierung derartiger Kosten ist erst nach einer umfassenden Beurtei-
lung der Entwicklung der Luftqualität für jeden einzelnen Schadstoff in
Deutschland durch die Länder beim Vollzug des Gesetzes möglich. Es kann je-
doch davon ausgegangen werden, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit lediglich
für Maßnahmen zur Reduzierung von Partikeln und Stickstoffoxiden an vom
Verkehr stark belasteten und schlecht durchlüfteten Straßen Kosten entstehen
werden.

b) Vollzugsaufwand
Vollzugsaufwand entsteht bei Ländern und Gemeinden für die Aufstellung und
Durchsetzung von Plänen. Darüber hinaus entstehen den Ländern Kosten durch
Messverpflichtungen, die über diejenigen der bisher geltenden 22. BImSchV
hinausgehen. Der Umfang der ggf. zusätzlichen Kosten für die geänderten
Messaufgaben der Länder kann erst näher quantifiziert werden, wenn die Be-
urteilung der Luftqualität entsprechend den neuen Anforderungen abgeschlos-
sen ist.

E. Sonstige Kosten
Die Wirtschaft kann kostenwirksam betroffen sein, soweit sie Maßnahmen zur
Verminderung der Luftbelastung durchführen muss. Eine belastbare Quantifi-
zierung derartiger Kosten ist erst nach einer umfassenden Beurteilung der Ent-
wicklung der Luftqualität für jeden einzelnen Schadstoff in Deutschland durch
die Länder möglich. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Schad-
stoffgrenzwerte nur an wenigen Industriestandorten überschritten werden. Da-
her sind Auswirkungen auf Einzelpreise oder auf das Preisniveau, insbesondere
auf das Verbraucherpreisniveau, vom Gesetz nicht zu erwarten.
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Anlage 1

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes1)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Mai 1990 (BGBl. I S. 880), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 Nr. 17 des Gesetzes vom
27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1950), wird wie folgt geändert:
1. a) In der Inhaltsübersicht wird der Fünfte Teil wie folgt

gefasst:
„Fünfter Teil
Überwachung und Verbesserung der Luftqualität,
Luftreinhalteplanung, Lärmminderungspläne
§ 44 Überwachung der Luftqualität
§ 45 Verbesserung der Luftqualität
§ 46 Emissionskataster
§ 46a Unterrichtung der Öffentlichkeit
§ 47 Luftreinhaltepläne, Aktionspläne, Landesver-

ordnungen
§ 47a Lärmminderungspläne

b) In der Inhaltsübersicht wird für § 48a die Überschrift
wie folgt gefasst:

„Rechtsverordnungen über Emissionswerte und
Immissionswerte“

2. In § 29 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „oder erheb-
lichen Abgasströmen, insbesondere bei Anlagen mit
einem Abgasstrom von mehr als 50 000 m3 je Stunde,“
gestrichen. Nach dem Wort „sollen“ werden die Wörter
„unter Berücksichtigung von Art und Gefährlichkeit die-
ser Stoffe“ eingefügt.

3. § 40 wird wie folgt gefasst:
„§ 40

Verkehrsbeschränkungen
(1) Die zuständige Straßenverkehrsbehörde verbietet

oder beschränkt den Kraftfahrzeugverkehr nach Maß-
gabe der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften, soweit
Aktionspläne nach § 47 Abs. 2 dies vorsehen. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde kann Ausnahmen von Verboten
oder Beschränkungen des Straßenverkehrs zulassen,
wenn der Kraftfahrzeugverkehr wegen überwiegender
Gründe des Gemeinwohls unaufschiebbar ist.

(2) Die zuständige Straßenverkehrsbehörde kann den
Kraftfahrzeugverkehr nach Maßgabe der straßenver-
kehrsrechtlichen Vorschriften auf bestimmten Straßen
oder in bestimmten Gebieten verbieten oder beschrän-
ken, wenn der Kraftfahrzeugverkehr zur Überschreitung
von in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1a festge-
legten Immissionswerten oder von in anderen Rechts-
verordnungen auf Grund dieses Gesetzes festgelegten
Konzentrationswerten beiträgt und soweit die für den
Immissionsschutz zuständige Behörde dies im Hinblick
auf die örtlichen Verhältnisse für geboten hält, um
schädliche Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen zu vermindern oder deren Entstehen zu vermei-
den. Hierbei sind die Verkehrsbedürfnisse und die städ-
tebaulichen Belange zu berücksichtigen. § 47 Abs. 6
Satz 1 bleibt unberührt.

(3) Kraftfahrzeuge mit geringem Schadstoffausstoß
können entsprechend ihres Beitrags zur Überschreitung
von Immissionswerten von Verkehrsverboten ausge-
nommen werden. Die Bundesregierung wird ermächtigt,
nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 51) durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
hierfür maßgebenden Kriterien und die amtliche Kenn-
zeichnung der Kraftfahrzeuge zu bestimmen.

4. Die Überschrift vor § 44 wird wie folgt gefasst:
„Fünfter Teil: Überwachung und Verbesserung
der Luftqualität, Luftreinhalteplanung,
Lärmminderungspläne“

5. § 44 wird wie folgt gefasst:
„§ 44

Überwachung der Luftqualität
(1) Um zu ermitteln, ob Immissionswerte, die eine

Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1 oder 1a festlegt,
überschritten werden, führen die zuständigen Behörden
regelmäßige Untersuchungen nach den Anforderungen
der jeweiligen Verordnung durch.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnungen Untersuchungsgebiete festzulegen,
in denen Art und Umfang bestimmter nicht von Absatz 1
erfasster Luftverunreinigungen in der Atmosphäre, die
schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen können, in
einem bestimmten Zeitraum oder fortlaufend festzustel-
len sowie die für die Entstehung der Luftverunreinigun-
gen und ihrer Ausbreitung bedeutsamen Umstände zu
untersuchen sind.“

6. § 45 wird wie folgt gefasst:
 „§ 45

Verbesserung der Luftqualität
(1) Die zuständigen Behörden ergreifen die erforder-

lichen Maßnahmen, um die Einhaltung der durch eine
Rechtsverordnung nach § 48a festgelegten Immissions-

1) Das Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 96/62/EG des Rates
vom 27. September 1996 über die Beurteilung und die Kontrolle der
Luftqualität (ABl. EG Nr. L 296, S. 55) in deutsches Recht.
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werte sicherzustellen. Hierzu gehören insbesondere
Pläne nach § 47.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1
a) müssen einen integrierten Ansatz zum Schutz von

Luft, Wasser und Boden Rechnung tragen;
b) dürfen nicht gegen die Vorschriften zum Schutz von

Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer am Ar-
beitsplatz verstoßen;

c) dürfen keine erheblichen Beeinträchtigungen der
Umwelt in anderen Mitgliedstaaten verursachen.“

7. § 46 wird wie folgt gefasst:
„§ 46

Emissionskataster
Soweit es zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen

der Europäischen Gemeinschaften erforderlich ist, stel-
len die zuständigen Behörden Emissionskataster auf.“

8. Nach § 46 wird folgender § 46a eingefügt:
„§ 46a

Unterrichtung der Öffentlichkeit
Die Öffentlichkeit ist nach Maßgabe der Rechtsver-

ordnungen nach § 48a Abs. 1 über die Luftqualität zu in-
formieren. Überschreitungen von in Rechtsverordnun-
gen nach § 48a Abs. 1 als Immissionswerte festgelegten
Alarmschwellen sind der Öffentlichkeit von der zustän-
digen Behörde unverzüglich durch Rundfunk, Fernse-
hen, Presse oder auf andere Weise bekannt zu geben.“

9. § 47 wird wie folgt gefasst:
„§ 47

Luftreinhaltepläne, Aktionspläne,
Landesverordnungen

(1) Werden die durch eine Rechtsverordnung nach
§ 48a Abs. 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte ein-
schließlich festgelegter Toleranzmargen überschritten,
hat die zuständige Behörde einen Luftreinhalteplan auf-
zustellen, welcher die erforderlichen Maßnahmen zur
dauerhaften Verminderung von Luftverunreinigungen
festlegt und den Anforderungen der Rechtsverordnung
entspricht.

(2) Besteht die Gefahr, dass die durch eine Rechtsver-
ordnung nach § 48a Abs. 1 festgelegten Immissions-
grenzwerte oder Alarmschwellen überschritten werden,
hat die zuständige Behörde einen Aktionsplan aufzustel-
len, der festlegt, welche Maßnahmen kurzfristig zu er-
greifen sind. Die im Aktionsplan festgelegten Maß-
nahmen müssen geeignet sein, die Gefahr der Über-
schreitung der Werte zu verringern oder den Zeitraum,
während dessen die Werte überschritten werden, zu ver-
kürzen. Aktionspläne können Teil eines Luftreinhalte-
plans nach Absatz 1 sein.

(3) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die durch
eine Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1a festgelegten
Immissionswerte nicht eingehalten werden, oder sind in
einem Untersuchungsgebiet im Sinne des § 44 Abs. 2
sonstige schädliche Umwelteinwirkungen zu erwarten,
kann die zuständige Behörde einen Luftreinhalteplan auf-
stellen. Bei der Aufstellung dieser Pläne sind die Ziele der

Raumordnung zu beachten; die Grundsätze und sonstigen
Erfordernisse der Raumordnung sind zu berücksichtigen.

(4) Die Maßnahmen sind entsprechend des Verursa-
cheranteils unter Beachtung des Grundsatzes der Ver-
hältnismäßigkeit gegen alle Emittenten zu richten, die
zum Überschreiten der Immissionswerte oder in einem
Untersuchungsgebiet im Sinne des § 44 Abs. 2 zu
sonstigen schädlichen Umwelteinwirkungen beitragen.
Werden Immissionswerte hinsichtlich mehrerer Schad-
stoffe überschritten, ist ein alle Schadstoffe erfassender
Plan aufzustellen. Werden Immissionswerte durch
Emissionen überschritten, die außerhalb des Plange-
biets verursacht werden, hat in den Fällen des Absatz 1
und 2 auch die dort zuständige Behörde einen Plan auf-
zustellen.

(5) Die nach den Absätzen 1 bis 4 aufzustellenden
Pläne müssen den Anforderungen des § 45 Abs. 2 ent-
sprechen. Die Öffentlichkeit ist bei ihrer Aufstellung
zu beteiligen. Die Pläne müssen für die Öffentlichkeit
zugänglich sein.

(6) Die Maßnahmen, die Pläne nach den Absätzen 1
bis 4 festlegen, sind durch Anordnungen oder sonstige
Entscheidungen der zuständigen Träger öffentlicher
Verwaltung nach diesem Gesetz oder nach anderen
Rechtsvorschriften durchzusetzen. Sind in den Plänen
planungsrechtliche Festlegungen vorgesehen, haben
die zuständigen Planungsträger dies bei ihren Planun-
gen zu berücksichtigen.

(7) Die Landesregierungen werden ermächtigt, bei
der Gefahr, dass Immissionsgrenzwerte überschritten
werden, die eine Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1
festlegt, durch Rechtsverordnung vorzuschreiben, dass
in näher zu bestimmenden Gebieten bestimmte

1. ortsveränderliche Anlagen nicht betrieben werden
dürfen,

2. ortsfeste Anlagen nicht errichtet werden dürfen,

3. ortsveränderliche oder ortsfeste Anlagen nur zu
bestimmten Zeiten betrieben werden dürfen oder
erhöhten betriebstechnischen Anforderungen genü-
gen müssen,

4. Brennstoffe in Anlagen nicht oder nur beschränkt
verwendet werden dürfen,

soweit die Anlagen oder Brennstoffe geeignet sind, zur
Überschreitung der Immissionswerte beizutragen. Ab-
satz 4 Satz 1 und § 49 Abs. 3 gelten entsprechend.“

10. a) § 47a Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Bei der Aufstellung sind die Ziele der Raumord-
nung zu beachten; die Grundsätze und sonstigen
Erfordernisse der Raumordnung sind zu berück-
sichtigen“.

10. b) § 47a Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) § 47 Abs. 6 gilt entsprechend“.

11. a) Die Überschrift vor § 48a wird wie folgt gefasst:

„Rechtsverordnungen über Emissionswerte und
Immissionswerte“
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11. b) In § 48a wird hinter Absatz 1 folgender neuer Ab-
satz 1a eingefügt:

„(1a) Über die Erfüllung von bindenden Be-
schlüssen der Europäischen Gemeinschaften hinaus
kann die Bundesregierung zu dem in § 1 genannten
Zweck mit Zustimmung des Bundesrates Rechts-
verordnungen über die Festlegung von Immissions-
und Konzentrationswerten erlassen.“

12. In § 50 wird folgender Satz angefügt:
„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ist
bei der Abwägung der betroffenen Belange in Gebie-
ten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a
Abs. 1 festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-
schritten werden, die Erhaltung der bestmöglichen
Luftqualität zu berücksichtigen.“

13. In § 62 Abs. 1 Nr. 7 wird nach der Angabe „48a“ die
Angabe „Abs. 1 Satz 1 oder 2, Abs. 1a oder 3“ einge-
fügt.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

1.1 Die Luftqualitätsrahmenrichtlinie
Aufgrund der Empfehlung im fünften Aktionsprogramm
der EU, langfristige Luftqualitätsziele festzulegen, wurde
die Richtlinie 96/62/EG des Rates vom 27. September 1996
über die Beurteilung und die Kontrolle der Luftqualität
(Rahmenrichtlinie, ABl. EG Nr. L 196, S. 255) erlassen. Sie
war mit der zugehörigen ersten Tochterrichtlinie mit Grenz-
werten für Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoff-
oxide, Partikel und Blei vom 22. April 1999 (ABl. EG
Nr. L 163, S. 41) bis zum 19. Juli 2001 umzusetzen. Eine
zweite Tochterrichtlinie zu Benzol und Kohlenmonoxid
vom 16. November 2000 ist bis zum 13. Dezember 2002
umzusetzen. Schließlich sind weitere Tochterrichtlinien zu
polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, Kad-
mium, Arsen, Nickel und Quecksilber sowie zu Ozon vor-
gesehen.

Während die Rahmenrichtlinie die allgemeinen Anforde-
rungen für die von den Mitgliedstaaten zu ergreifenden
Maßnahmen zur Messung und Verbesserung der Luftquali-
tät bestimmt, enthalten die auf Artikel 4 der Richtlinie ge-
stützten Tochterrichtlinien jeweils die künftig (teils ab 2005,
teils ab 2010) geltenden Grenz- und Alarmwerte sowie eine
Vielzahl schadstoffspezifischer Regelungen.

Durch die Luftqualitätsrahmenrichtlinie und die Tochter-
richtlinien werden einzelne, bislang auf dem Gebiet der
Luftreinhaltung ergangene Richtlinien der Europäischen
Gemeinschaft fortentwickelt. Dies betrifft die Richtlinie
80/779/EWG des Rates vom 15. Juli 1980 über Grenzwerte
und Leitwerte der Luftqualität für Schwefeldioxid und
Schwebstaub, die Richtlinie 82/884/EWG des Rates vom
3. Dezember 1982 über den Bleigehalt in der Luft geändert
durch Richtlinie 91/692/EWG, die Richtlinie 85/203/EWG
des Rates vom 7. März 1985 über Luftqualitätsnormen für
Stickstoffdioxid und die Richtlinie 92/72/EWG des Rates
vom 21. September 1992 über die Luftverschmutzung durch
Ozon.

Die Rahmenrichtlinie nennt folgende Ziele (Artikel 1):

– Definition und Festlegung von Luftqualitätszielen für
die Gemeinschaft im Hinblick auf die Vermeidung, Ver-
hütung oder Verringerung schädlicher Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt insge-
samt;

– Beurteilung der Luftqualität in den Mitgliedstaaten an-
hand einheitlicher Methoden und Kriterien;

– Verfügbarkeit von sachdienlichen Informationen über
die Luftqualität und Unterrichtung der Öffentlichkeit
hierüber, unter anderem durch Alarmschwellen;

– Erhaltung der Luftqualität, sofern sie gut ist, und Verbes-
serung der Luftqualität, wenn dies nicht der Fall ist.

Die Rahmenrichtlinie verlangt von den Mitgliedstaaten zu-
nächst die Beurteilung der vorhandenen Luftqualität. Hierzu
sind nach den Artikeln 5 und 6 der Rahmenrichtlinie um-
fangreiche Messungen durchzuführen. Die Messergebnisse

sind anhand der Immissionswerte, welche die Tochterricht-
linien vorgeben, zu bewerten:
Die Tochterrichtlinien legen für die durch sie erfassten
Schadstoffe Luftqualitätsziele durch Grenzwerte für Immis-
sionen fest, die nach dem Eintritt bestimmter Stichtage
(z. T. 1. Januar 2005, z. T. 1. Januar 2010) nicht mehr über-
schritten werden dürfen. Artikel 7 Abs. 1 der Rahmenricht-
linie verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, dies sicherzustel-
len. Um dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu entsprechen
und den Mitgliedstaaten und den Betroffenen angemessene
Fristen für die notwendigen rechtlichen und technischen
Anpassungen zu ermöglichen, gestatten die Tochterricht-
linien bis zum Eintritt der Stichtage innerhalb eines im Ein-
zelnen vorgegebenen Übergangszeitraums die Überschrei-
tung der Grenzwerte im Rahmen von Toleranzmargen.
Neben Grenzwerten werden durch die Tochterrichtlinien
Alarmschwellen bestimmt, bei deren Überschreiten über
entsprechende Maßnahmen hinaus die Bevölkerung insbe-
sondere über den weiteren Verlauf der Luftbelastung zu in-
formieren ist und ihr Verhaltensempfehlungen mitzuteilen
sind.
Von der Bewertung der vorgefundenen Luftqualität anhand
der vorstehend genannten Immissionswerte hängt das wei-
tere Vorgehen ab:
Liegt die ermittelte Schadstoffbelastung der Luft in einem
Gebiet unterhalb der Grenzwerte, müssen die Mitgliedstaa-
ten sich nach Artikel 9 der Rahmenrichtlinie bemühen, die
bestmögliche Luftqualität im Einklang mit der Strategie
einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung zu
erhalten.
Für Gebiete, in denen die Schadstoffbelastung der Luft hin-
sichtlich eines oder mehrerer Schadstoffe die Summe von
Grenzwert und Toleranzmarge (soweit in Tochterrichtlinien
vorgesehen) überschreitet, müssen die Mitgliedstaaten nach
Artikel 8 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie Pläne oder Pro-
gramme für Maßnahmen erstellen, aufgrund deren die
Grenzwerte innerhalb der von den Tochterrichtlinien vorge-
gebenen Fristen eingehalten werden können. Sofern meh-
rere Schadstoffe relevant sind, ist nach Artikel 8 Abs. 4 der
Rahmenrichtlinie ein integrierter Plan aufzustellen, der alle
Schadstoffe erfasst.
Gebiete, in denen die Schadstoffbelastung der Luft zwi-
schen einem Grenzwert und der Summe von Grenzwert und
Toleranzmarge liegt, sind nach Artikel 8 Abs. 2 der Rah-
menrichtlinie von den Mitgliedstaaten in einer Liste zu er-
fassen.
Besteht die Gefahr, dass Grenzwerte nach den in den Toch-
terrichtlinien festgelegten Stichtagen oder Alarmschwellen
überschritten werden, sind nach Artikel 7 Abs. 3 der Rah-
menrichtlinie Aktionspläne zu erstellen. In Aktionsplänen
sind Maßnahmen festzulegen, mit denen die Gefahr der
Überschreitung der Werte verringert oder die Dauer der
Überschreitung der Werte verkürzt werden kann. Inhaltlich
kommt die Überwachung und die Beschränkung von
Tätigkeiten in Betracht, die zu einer Überschreitung der
Grenzwerte beitragen, einschließlich der Beschränkung des
Kraftfahrzeugverkehrs.
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Schließlich enthält die Richtlinie umfangreiche Informati-
ons- und Berichtspflichten gegenüber der Kommission
(Artikel 10, 11).

1.2 Umsetzungsbedarf
Das Bundes-Immissionsschutzgesetz enthält im Fünften
Teil, der sich auf die Überwachung der Luftverunreinigung
im Bundesgebiet, Luftreinhaltepläne und Lärmminde-
rungspläne bezieht, ähnliche Regelungen wie die Rahmen-
richtlinie. So regelt der Fünfte Teil neben den Untersu-
chungsgebieten (§ 44) und den Verfahren der Messung und
Auswertung (§ 45) in § 47 die Aufstellung von Luftreinhal-
teplänen. Dieses traditionelle Instrumentarium entspricht
hinsichtlich seiner Voraussetzungen und Rechtsfolgen aller-
dings nicht den EG-rechtlichen Vorgaben und muss daher
angepasst werden. Insbesondere „Aktionspläne“ nach
Artikel 7 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie und die hiermit unter
Umständen verbundenen Beschränkungen des Kraftfahr-
zeugverkehrs sind im Bundes-Immissionsschutzgesetz bis-
her nicht vorgesehen.
Darüber hinaus besteht Umsetzungsbedarf hinsichtlich der
Übernahme des Grundsatzes der Erhaltung der bestmög-
lichen Luftqualität (Artikel 9) sowie hinsichtlich der Infor-
mation der Öffentlichkeit. Pläne zur Verbesserung der Luft-
qualität müssen der Öffentlichkeit nach Artikel 8 Abs. 3
Satz 2 der Rahmenrichtlinie zugänglich sein. Außerdem ist
die Bevölkerung bei Überschreiten der Alarmschwellen zu
unterrichten (Artikel 10).
Teilweise wird die Rahmenrichtlinie, insbesondere hinsicht-
lich der Beurteilung der Luftqualität (Artikel 5, 6), durch
die Novellierung der Verordnung über Immissionswerte –
22. BImSchV – umgesetzt. So müssen in Ballungsräumen
nach Artikel 6 Abs. 2 der Rahmenrichtlinie Messungen für
die jeweiligen Schadstoffe vorgenommen werden. Diese
Verpflichtung und die Definition des Begriffs Ballungsraum
sollen in die 22. BImSchV aufgenommen werden. Darüber
hinaus sollen die Immissionsgrenzwerte und Alarmschwel-
len der Tochterrichtlinien in der 22. BImSchV geregelt wer-
den. Die Bundesregierung hat insoweit ein paralleles Ver-
fahren zur Änderung dieser Rechtsverordnung eingeleitet.

1.3 Inhalt des Gesetzentwurfs
Die Umsetzung der Rahmenrichtlinie soll
– zum einen den europarechtlichen Vorgaben Rechnung

tragen und
– zum anderen sich auch in das System des Bundes-Im-

missionsschutzgesetzes unter Beibehaltung der bisheri-
gen Regelungen zur Luftreinhalteplanung einfügen.

Die Novellierung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ist
daher von einem gewissen Dualismus geprägt. So regelt
etwa § 47 Abs. 1 des Entwurfs die durch Artikel 8 Abs. 3
der Rahmenrichtlinie vorgegebenen Pläne zur fristgerechten
Einhaltung der Grenzwerte; daneben bleibt die im bisher
geltenden Recht (§ 47 Abs. 1) enthaltene Option bestehen,
unabhängig von EG-rechtlichen Vorgaben Luftreinhalte-
pläne aufzustellen (vgl. § 47 Abs. 3 i. V. m. § 48a Abs. 1a
des Entwurfs). Ferner ermöglicht § 40 Abs. 1 des Entwurfs
die insbesondere in Artikel 7 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie
vorgesehenen Beschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs;
§ 40 Abs. 2 des Entwurfs entspricht demgegenüber im We-

sentlichen dem bisherigen § 40 Abs. 2 und dient hinsicht-
lich des Kraftfahrzeugverkehrs der Durchsetzung von Im-
missionswerten, die nicht EG-rechtlich vorgegeben sind.
Der Gesetzentwurf enthält insbesondere folgende neue Re-
gelungen:
(1) Erweiterte Möglichkeiten für Verkehrsbeschränkungen

und -verbote (§ 40 Abs. 1 des Entwurfs) bei Wegfall
des bisherigen § 40 Abs. 1 (Wintersmogregelung).

(2) Neufassung der Regelungen zur Überwachung der
Luftqualität in § 44 des Entwurfs.

(3) Neuregelung der Aufgaben der Behörden zur Verbesse-
rung der Luftqualität in § 45 des Entwurfs durch
integrative Vorgaben, insbesondere hinsichtlich eines
gleichwertigen Schutzes von Luft, Wasser und Boden.

(4) Beschränkung der Pflicht zur Aufstellung von „Emis-
sionskastastern“ durch § 46 des Entwurfs auf das zur
Erfüllung von EG-Recht Erforderliche.

(5) Regelung der Unterrichtung der Öffentlichkeit über die
Luftqualität (§ 46a).

(6) Neufassung des § 47 insbesondere zur Umsetzung der
Vorgaben der Rahmenrichtlinie zur Aufstellung von
Plänen nach Artikel 8 Abs. 3 und Artikel 7 Abs. 3 der
Rahmenrichtlinie:
Luftreinhaltepläne nach § 47 Abs. 1 des Entwurfs die-
nen der Umsetzung von Artikel 8 Abs. 3 der Rahmen-
richtlinie. Aktionspläne nach § 47 Abs. 2 des Entwurfs
setzten Artikel 7 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie um. § 47
Abs. 3 ermöglicht i. V. m. § 48a Abs. 1a des Entwurfs
Luftreinhaltepläne hinsichtlich der nicht vom EG-
Recht erfassten Schadstoffe und entspricht der vorhan-
denen Regelung in § 47 Abs. 1. § 47 Abs. 4 und 5 des
Entwurfs konkretisiert inhaltliche und verfahrensbezo-
gene Anforderungen, die bei der Aufstellung von Plä-
nen zu beachten sind. § 47 Abs. 6 des Entwurfs ent-
spricht dem vorhandenen § 47 Abs. 3. § 47 Abs. 7 des
Entwurfs verschafft den Ländern die Option, zur Um-
setzung von Artikel 7 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie an-
lagenbezogene Anforderungen durch Rechtsverord-
nung zu begründen; die Rechtsfolgen der Vorschrift
entsprechen dem vorhandenen § 49 Abs. 1.

(7) Neue Verordnungsermächtigung zur Festlegung von
Immissions- und Konzentrationswerten für Schad-
stoffe, die nicht durch bindende Beschlüsse der Euro-
päischen Gemeinschaften erfasst werden.

(8) Umsetzung von Artikel 9 der Rahmenrichtlinie durch
die Ergänzung des § 50 um das Gebot, die Luftqualität
in Gebieten zu erhalten, in denen die Schadstoffbelas-
tung unterhalb der Grenzwerte der Tochterrichtlinien
liegt.

(9) Anpassung des § 29 Abs. 1 Satz 2 an den seit Inkraft-
treten der Regelung fortgeschrittenen Stand der Tech-
nik; die Änderung der Vorschrift hat keinen Bezug zu
den Anforderungen der Rahmenrichtlinie.

1.4 Gesetzgebungskompetenz des Bundes
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus
Artikel 74 Abs. 1 Nr. 24 GG. Eine bundesgesetzliche Rege-
lung ist zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse
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im Bundesgebiet sowie zur Wahrung sowohl der Rechts- als
auch der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse
erforderlich (Artikel 72 Abs. 2 GG).

Die Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und
der 22. BImSchV beinhalten die Definition der Luftqualität,
deren Ermittlung und Beurteilung sowie die von den Behör-
den zur Gewährleistung der vorgeschriebenen Luftqualität
zu ergreifenden Maßnahmen. Die künftig zu gewährleis-
tende Luftqualität dient dem Gesundheitsschutz. Eine bun-
deseinheitliche Regelung ist erforderlich, um unterschied-
liche Luftqualitäten und damit einen unterschiedlichen Ge-
sundheitsschutz in Deutschland zu vermeiden. Damit dienen
die Änderungen der Herstellung gleichwertiger Lebensver-
hältnisse. Darüber hinaus stellen die neuen Regelungen
wichtige Rahmenbedingungen für wirtschaftliche und infra-
strukturelle Aktivitäten dar. Ein regional unterschiedliches
Niveau umweltrechtlicher Schutzmaßnahmen würde auf-
grund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu regional unter-
schiedlichen Wettbewerbsbedingungen führen. Die bundes-
einheitliche Regelung der Luftqualität ist daher zur Wahrung
der Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich.

1.5 Kosten und Preiswirkungen

a) Finanzielle Auswirkungen für den Bund

aa) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Der Bund kann kostenwirksam betroffen sein, soweit von
ihm Maßnahmen zur Verminderung der Luftbelastung
finanziert werden müssen. Solche Kosten können nur bei
Immissionsschutzmaßnahmen und entsprechenden Planun-
gen an Bundesfernstraßen entstehen, für die der Bund die
Straßenbaulast trägt. Zudem können Kosten entstehen,
wenn als Ergebnis der Abwägung bei der Planung von Bun-
desfernstraßen wegen planungsrechtlicher Festsetzungen in
einem Luftreinhalteplan nach § 47 Abs. 6 BImSchG oder
wegen des Erfordernisses der Erhaltung der bestmöglichen
Luftqualität bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men nach § 50 BImSchG Trassenänderungen oder bauliche
Maßnahmen erforderlich werden. Diese Kosten sind in der
Höhe jedoch nicht abschätzbar. Die dem Bund entstehenden
Mehrkosten werden im jeweiligen Einzelplan durch Um-
schichtungen finanziert.

Aufgrund der heute vorliegenden Erkenntnisse über die
Entwicklung der Luftbelastung ist für die in der novellierten
22. BImSchV zu regelnden Schadstoffe NO2 und PM 10
mit örtlichen Überschreitungen der Grenzwerte zu rechnen.
Bezüglich NO2 beschränken sich diese Unsicherheiten auf
vom Verkehr stark belastete Straßen mit schlechter Belüf-
tung. Für Bundesfernstraßen, für die der Bund die Straßen-
baulast trägt, sind bei NO2Minderungsmaßnahmen in ihren
Kostenauswirkungen momentan nicht konkret abschätzbar;
nach derzeitigem Kenntnisstand fallen voraussichtlich Kos-
ten in begrenztem Umfang an. Die europaweit und national
eingeleiteten Maßnahmen und Emissionsminderungspro-
gramme (z. B. technische Maßnahmen an Fahrzeugen und
Anlagen, Verschärfung der Abgasstandards, Verbesserung
der Qualität von Kraft- und Heizstoffen, Klimaschutzpro-
gramme) werden in den kommenden Jahren auch zu einer
deutlichen Verminderung der Partikelkonzentration in der
Luft führen. Überschreitungen der PM 10-Grenzwerte ha-
ben komplexe Ursachen, z. B. großräumige Luftbelastung,

Ferntransporte, Aufwirbelungen, Bildung sekundärer Parti-
kel. Sie werden nicht allein durch Emissionen in einzelnen
Straßen verursacht. Aus heutiger Sicht sind die Kosten für
die Einhaltung der PM 10-Grenzwerte an Bundesfernstra-
ßen, für die der Bund die Straßenbaulast trägt, momentan
nicht konkret abschätzbar; nach derzeitigem Kenntnisstand
fallen voraussichtlich Kosten in begrenztem Umfang – ent-
sprechend dem Verursacherprinzip – an. Da es sich bei der
PM 10-Belastung um ein sehr großräumiges, EU-weites
Problem handelt, enthält die Richtlinie 1999/30/EG bereits
eine Revisionsklausel, auf deren Grundlage eine Anpassung
der Bestimmungen für unvorhergesehene Probleme möglich
ist.

bb) Vollzugsaufwand
Dem Bund entstehen durch das Gesetz keine Vollzugskos-
ten, da die Länder für seine Durchführung zuständig sind.

b) Finanzielle Auswirkungen für die Länder und
Kommunen

aa) Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
Ländern und Gemeinden können Kosten für Immissions-
schutzmaßnahmen und entsprechende Planungen bei Stra-
ßen in ihrer Baulast entstehen. Eine belastbare Quantifizie-
rung derartiger Kosten ist erst nach einer umfassenden Be-
urteilung der Entwicklung der Luftqualität für jeden einzel-
nen Schadstoff in Deutschland durch die Länder beim
Vollzug dieses Gesetzes und der novellierten 22. BImSchV
möglich. Ein qualitative Abschätzung ergibt jedoch bereits
heute Folgendes: Nach gegenwärtigem Kenntnisstand und
unter Berücksichtigung der bereits eingeleiteten bzw. vorge-
sehenen Maßnahmen und Programme zur Reduzierung der
Luftschadstoffe (z. B. Klimaschutzprogramm der Bundesre-
gierung, Sofortprogramm zur Verminderung der Ozonbelas-
tung, Entwurf der Richtlinie über Nationale Emissions-
höchstgrenzen) wird die zukünftige Einhaltung der in der
22. BImSchV zu regelnden Alarm- und Grenzwerte wie
folgt bewertet:
l SO2, CO: Alle Grenzwerte sind bereits heute mit weni-

gen Ausnahmen flächendeckend eingehalten.
l Blei: Der Grenzwert wird heute nur noch an wenigen

alten Industriestandorten knapp überschritten.
l Benzol: Im Verkehrsbereich sind Grenzwertüberschrei-

tungen im Jahre 2010 kaum noch zu erwarten. Mit der
Novelle der TA Luft werden die Anforderungen an An-
lagen so verschärft, dass auch in deren unmittelbarer
Nähe eine Überschreitung des Grenzwertes unwahr-
scheinlich ist.

l NO2: Überschreitungen des Jahresmittelwertes werden
im Jahre 2010 nach derzeitigem Kenntnisstand vorran-
gig an vom Verkehr stark belasteten Straßen mit schlech-
ter Durchlüftung erwartet. Überschreitungen des 1-Stun-
den-Grenzwertes treten bereits heute nur noch aus-
nahmsweise auf.

l PM 10: Der Jahresmittelwert wird im Jahre 2005 nur
noch selten überschritten werden. Zur Einhaltung des
24-Stunden-Grenzwertes im Jahr 2005 können an ein-
zelnen Emissionsschwerpunkten aus heutiger Sicht je-
doch noch Maßnahmen erforderlich sein.
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l Alarmwerte: Alarmschwellen sind nur für SO2 und NO2
festgelegt. Die gegenwärtig gemessenen Schadstoffkon-
zentrationen liegen weit unter den Alarmschwellen. Eine
Überschreitung ist nicht zu erwarten.

Aus dieser Einschätzung kann abgeleitet werden, dass mit
hoher Wahrscheinlichkeit lediglich für Maßnahmen zur Re-
duzierung von Partikeln und Stickstoffoxiden an vom Ver-
kehr stark belasteten und schlecht durchlüfteten Straßen
Kosten entstehen werden.

bb) Vollzugsaufwand
Vollzugsaufwand entsteht bei Ländern und Gemeinden für
die Aufstellung und Durchsetzung von Plänen. Darüber
hinaus entstehen den Ländern Kosten durch Messver-
pflichtungen, die über diejenigen der bisher geltenden
22. BImSchV hinausgehen. Um die Kosten auf ein vertret-
bares Maß zu begrenzen, hat die Bundesregierung bei den
Ratsverhandlungen zu den Luftqualitätsrichtlinien erfolg-
reich darauf hingewirkt, dass der Mehraufwand der Bundes-
länder für Messungen und den Messstellenbetrieb nicht
über die unvermeidbaren Kosten hinausgeht; u. a. wurden
eine deutlich geringere Messstellendichte und die Möglich-
keit der Nutzung von Stichprobenmessungen gegenüber
dem ursprünglichen Kommissionsentwurf durchgesetzt. Zu-
sätzliche Überwachungsaufgaben entstehen insbesondere
für die Erfassung von Feinpartikeln. Die damit verbundenen
Mehrkosten sind jedoch im Einzelnen noch nicht näher be-
zifferbar, da mit den neuen Vorschriften auch Reduzierun-
gen des Messaufwandes, beispielsweise beim Schwebstaub,
einhergehen. Der Umfang der ggf. zusätzlichen Kosten für
die geänderten Messaufgaben der Länder kann erst näher
quantifiziert werden, wenn die Beurteilung der Luftqualität
entsprechend den neuen Anforderungen abgeschlossen ist.

c) Sonstige Kosten
Die Wirtschaft kann kostenwirksam betroffen sein, soweit
sie Maßnahmen zur Verminderung der Luftbelastung durch-
führen muss. Eine belastbare Quantifizierung derartiger
Kosten ist erst nach einer umfassenden Beurteilung der Ent-
wicklung der Luftqualität für jeden einzelnen Schadstoff in
Deutschland durch die Länder möglich. Die Ausführungen
zur Abschätzung der den Ländern ohne Vollzugsaufwand
entstehenden Kosten gelten entsprechend.
Daher sind Auswirkungen auf Einzelpreise oder auf das
Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau,
vom Gesetz nicht zu erwarten.

B. Zu den einzelnen Vorschriften
Zu Artikel 1
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)
Die Änderung des Fünftes Teils der Inhaltsübersicht ist er-
forderlich im Hinblick auf die geänderte Überschrift sowie
die neu eingefügten §§ 44a und 46a.

Zu Nummer 2 (Änderung von § 29 Abs. 1 Satz 2)
Nach der bisherigen Regelung des § 29 Abs. 1 Satz 2 sollen
u. a. bei Anlagen mit einem Abgasstrom von mehr als
50 000 qm je Stunde bestimmte Emissionen mit aufzeich-

nenden Messgeräten fortlaufend ermittelt werden. Aufgrund
der verschärften Anforderungen, die an die zulässige Kon-
zentration von Schadstoffen im Abgasvolumen von Anla-
gen durch die TA Luft seit 1986 und nunmehr erneut mit ih-
rer bevorstehenden Novelle begründet werden, ist der Um-
fang des Abgasstroms kein allein geeigneter Indikator für
den Schadstoffausstoß von Anlagen. Daher soll nunmehr
bei der Anordnung kontinuierlicher Messungen neben dem
Massenstrom auch auf die Art und Gefährlichkeit der emit-
tierten Stoffe abgestellt werden.

Zu Nummer 3 (§ 40 BImSchG Verkehrsbeschränkungen)

Absatz 1 setzt Artikel 7 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie um.
Artikel 7 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie sieht bei der Über-
schreitung von Grenz- oder Alarmschwellen der Tochter-
richtlinien Aktionspläne vor, die zur Reduzierung der
Schadstoffbelastung der Luft auch Einschränkungen des
Kraftfahrzeugverkehrs enthalten. Während die Alarm-
schwellen bereits mit Ablauf der Umsetzungsfristen der
Tochterrichtlinien zu beachten sind, wird die Überschrei-
tung von Grenzwerten erst an den Stichtagen relevant, die in
den Tochterrichtlinien für ihre Verbindlichkeit festgelegt
sind (vgl. Artikel 8 Abs. 3 Unterabs. 1 der Rahmenricht-
linie).

Der Konzeption der Rahmenrichtlinie folgend, sieht Ab-
satz 1 Einschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs nur als
Inhalt von Aktionsplänen nach § 47 Abs. 2 vor, nicht von
Luftreinhalteplänen nach § 47 Abs. 1 (Letztere entspre-
chen Plänen nach Artikel 8 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie).
Dies beruht auf folgender Erwägung:

Mit Einschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs kann die
Gefahr der Überschreitung von Grenz- oder Alarmschwel-
len kurzfristig abgewendet werden. Eine grundlegende und
dauerhafte Verbesserung der Immissionssituation des be-
troffenen Gebiets kann dagegen in Bezug auf die vom Stra-
ßenverkehr ausgehenden Emissionen in der Regel besser
mit baulichen oder planerischen Änderungen des Verkehrs-
weges erreicht werden. Solche Maßnahmen sind bereits vor
dem Wirksamwerden der Grenzwerte der Tochterrichtlinien
in Luftreinhalteplänen nach § 47 Abs. 1 vorzusehen und
durchzuführen, um die Überschreitung der Grenzwerte von
vornherein zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund kommen
Einschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs im Rahmen
von Aktionsplänen in Bezug auf die Grenzwerte der Toch-
terrichtlinien im Wesentlichen in Betracht, wenn unvorher-
gesehene Umstände eintreten oder mit der Umsetzung von
Luftreinhalteplänen nach § 47 Abs. 1 die erforderliche Luft-
qualität wider Erwarten nicht erreicht wird.

Der bisherige Absatz 1 (Wintersmogregelung) entfällt, weil
es kein sachliches Bedürfnis für die Vorschrift mehr gibt.
Wintersmog tritt nicht mehr auf.

Verkehrsverbote und -beschränkungen nach Absatz 1
Satz 1 knüpfen an die inhaltlichen Vorgaben von Aktions-
plänen nach § 47 Abs. 2 an. Die Durchführung der Maß-
nahmen richtet sich nach den straßenverkehrsrechtlichen
Vorschriften. Dies schließt die Beachtung der in § 35 der
Straßenverkehrs-Ordnung geregelten Sonderrechte mit ein.
Soweit dort genannte Sonderrechte auch den Truppen von
Staaten, die nicht Mitglied des Nordatlantikpaktes sind,
durch bi- oder multilaterale Verträge zugesichert sind, gel-
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ten auch für sie diese Sonderrechte. Um im Einzelfall Fall-
gestaltungen angemessen zu erfassen, die in Luftreinhalte-
und Aktionsplänen nicht berücksichtigt worden sind, er-
möglicht Absatz 1 Satz 2 Ausnahmen von Verboten und
Beschränkungen. In Betracht kommen Ausnahmen etwa
bei dringenden Versorgungsfahrten zu Krankenhäusern und
ähnlichen Einrichtungen.

Absatz 2 entspricht inhaltlich im Wesentlichen dem bisheri-
gen § 40 Abs. 2. Die Vorschrift dient der Einhaltung von
Immissionswerten für Schadstoffe, die nicht EG-rechtlich,
sondern in einer Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1a ge-
regelt sind. Die Vorschrift bezieht sich auch auf die in der
23. BImSchV festgesetzten Konzentrationswerte.

Absatz 3 ermöglicht es, umweltfreundliche Kraftfahrzeuge
von Verkehrsverboten auszunehmen. Dabei kann sich im
Einzelfall ein abgestuftes Vorgehen in dem Sinne empfeh-
len, dass weniger schadstoffarme Fahrzeuge nicht von Ver-
boten ausgenommen werden. Umgekehrt kann im konkre-
ten Einzelfall aufgrund des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit die Pflicht bestehen, besonders schadstoffarme
Fahrzeuge von Beschränkungen auszunehmen. Entschei-
dend ist der Beitrag eines Fahrzeugtyps zur Überschreitung
der in der 22. BImSchV festgelegten Immissionswerte. So-
weit der Schadstoffausstoß von Fahrzeugen hierfür irrele-
vant ist, etwa wenn es um Immissionen durch die Aufwirbe-
lung von Staub geht, ist Absatz 3 nicht anwendbar. Absatz 3
Satz 2 ermöglicht die Festlegung bundeseinheitlicher Krite-
rien für die Anwendung des Satzes 1 durch den Erlass einer
entsprechenden Rechtsverordnung.

Zu Nummer 4 (Überschrift vor § 44)

Bereits mit der Überschrift zum Fünften Teil soll der Begriff
der Luftqualität, der sich in der zentralen Vorschrift des § 45
wiederfindet, eingeführt werden.

Zu Nummer 5 (§ 44 Überwachung der Luftqualität)

Die Vorschrift regelt die Überwachung der Luftqualität neu.

Absatz 1 verpflichtet die zuständigen Behörden zur regel-
mäßigen Untersuchung der Luft hinsichtlich der durch
Rechtsverordnungen des Bundes erfassten Schadstoffe. So-
weit Absatz 1 auf Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1
Bezug nimmt, dient die Vorschrift der Umsetzung der
Artikel 5 und 6 der Rahmenrichtlinie und betrifft Schad-
stoffe, hinsichtlich derer die Tochterrichtlinien die einzuhal-
tende Luftqualität vorgeben. Soweit Absatz 1 dagegen auf
Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1a verweist, geht es
um Immissionswerte für Schadstoffe, zu denen keine EG-
rechtlichen Vorgaben bestehen. Die Art und Weise der
Überwachung der Luftqualität ergibt sich aus den in Bezug
genommenen Rechtsverordnungen. In Rechtsverordnungen
nach § 48a Abs. 1 werden insbesondere die insoweit durch
Artikel 6 der Rahmenrichtline vorgegebenen Anforderun-
gen konkretisiert.

Absatz 2 des Entwurfs entspricht inhaltlich im Wesentli-
chen dem bisherigen § 44 Abs. 3. Die Vorschrift ermächtigt
die Länder Untersuchungsgebiete für Schadstoffe festzule-
gen, die durch Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 oder
Abs. 1a nicht geregelt werden. § 47 Abs. 3 Satz 1 ermög-
licht insoweit auch die Aufstellung von Luftreinhalteplänen.

Zu Nummer 6 (§ 45 Verbesserung der Luftqualität)

Absatz 1 setzt, soweit die Vorschrift auf Rechtsverordnun-
gen nach § 48a Abs. 1 verweist, Artikel 7 und Artikel 8
Abs. 3 der Rahmenrichtlinie um:

Artikel 7 Abs. 1 und 3 sowie Artikel 8 Abs. 3 der Rahmen-
richtlinie verpflichten die Mitgliedstaaten, die erforder-
lichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der von
den Tochterrichtlinien vorgegebenen Grenzwerte sicherzu-
stellen. Artikel 8 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie verlangt unter
bestimmten Umständen Pläne oder Programme, um die
Grenzwerte speziell zu den von den Tochterrichtlinien vor-
gegebenen Stichtagen einzuhalten („binnen der festgelegten
Frist“). Artikel 7 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie erfasst auch
den danach liegenden Zeitraum, gibt allerdings nicht vor,
auf welche Art und Weise die Einhaltung der Grenzwerte
sicherzustellen ist. Schließlich verlangt Artikel 7 Abs. 3 der
Rahmenrichtlinie die Aufstellung von Aktionsplänen mit
kurzfristig zu ergreifenden Maßnahmen, wenn die Gefahr
der Überschreitung von Grenzwerten oder Alarmschwellen
besteht. Diese EG-rechtlichen Vorgaben werden wie folgt
umgesetzt:

In § 45 Abs. 1 wird der Begriff „Immissionswerte“ als
Oberbegriff verwandt, der Grenzwerte und Alarmschwellen
umfasst. Die auf § 48a Abs. 1 gestützte 22. BImSchV legt
die Grenzwerte und Alarmschwellen der bislang in Kraft
getretenen Tochterrichtlinien fest. Die speziellen Anforde-
rungen des Artikels 8 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie hinsicht-
lich der Aufstellung von Plänen regelt § 47 Abs. 1. Die nach
Artikel 7 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie notwendigen Ak-
tionspläne regelt § 47 Abs. 2. Daher verweist § 45 Abs. 1
Satz 2 „insbesondere auf Pläne nach § 47“.

Soweit Artikel 7 Abs. 1 der Rahmenrichtlinie den Zeitraum
betrifft, der nach dem Eintritt der von den Tochterrichtlinien
festgelegten Stichtage zur Einhaltung der Grenzwerte liegt,
überlässt die Rahmenrichtlinie es den Mitgliedstaaten, die
„erforderlichen Maßnahmen“ zu bestimmen. Auch § 45
Abs. 1 gewährt den zuständigen Behörden insoweit Ermes-
sen, als nicht ein Aktionsplan aufgrund von § 47 Abs. 2 auf-
zustellen ist. In Bezug auf die vom Bundes-Immissions-
schutzgesetz erfassten Anlagen kommt etwa je nach den
Umständen des Einzelfalls in Betracht, Maßnahmen mit
Luftreinhalteplänen zu konzipieren, die außerhalb der Ver-
pflichtung des § 47 erstellt werden, oder Maßnahmen „so-
fort“ (ohne Plan) durch entsprechende Anforderungen bei
der Genehmigung neuer Anlagen zu regeln oder bei vorhan-
denen Anlagen durch nachträgliche Anordnungen nach § 17
BImSchG anzuordnen.

Entsprechendes gilt nach § 45 Abs. 1 für den Zeitraum vor
dem Eintritt der in den Tochterrichtlinien festgelegten Stich-
tage für Gebiete, in denen die Schadstoffbelastung der Luft
zwar oberhalb der Immissionsgrenzwerte, aber unterhalb
der Summe von Immissionsgrenzwert und Toleranzmarge
liegt. Hier sind nach Artikel 8 Abs. 2 der Rahmenrichtlinie
und dementsprechend auch nach § 47 Abs. 1 des Entwurfs
keine Luftreinhaltepläne erforderlich. In diesen Gebieten
müssen die zuständigen Behörden mit dem vorstehend dar-
gestellten immissionsschutzrechtlichen Instrumentarium
darauf hinwirken, dass die in der 22. BImSchV festgelegten
Immissionsgrenzwerte mit Eintritt der Stichtage eingehalten
werden.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 13 – Drucksache 14/8450

Soweit Absatz 1 auf Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1a
verweist, geht es um die Einhaltung von Immissionswerten
für Schadstoffe, zu denen keine EG-rechtlichen Vorgaben
bestehen. Insoweit kommt etwa die Aufstellung von Luft-
reinhalteplänen nach § 47 Abs. 3 in Betracht.

Absatz 2 setzt Artikel 7 Abs. 2 der Rahmenrichtlinie um.
Der integrierte Ansatz zur Erreichung der gebotenen Luft-
qualität geht auf das 5. Aktionsprogramm der Gemeinschaft
für Umweltpolitik zurück. Hierdurch sollen getrennte Kon-
zepte verhindert werden, die lediglich der isolierten Vermin-
derung der Immissionen in Luft, Wasser oder Boden dienen,
und dabei die Verschmutzung von einem Umweltmedium
auf ein anderes verlagern, anstatt die Umwelt insgesamt
bestmöglich zu schützen.

Zu Nummer 7 (§ 46 Emissionskataster)

Die Vorschrift verknüpft die Pflicht zur Aufstellung von
Emissionskatastern mit entsprechenden EG-rechtlichen
Vorgaben. Der Aufstellung weiterer Kataster durch die Län-
der steht die Vorschrift nicht entgegen.

Zu Nummer 8 (§ 46a Unterrichtung der Öffentlichkeit)

Die in Satz 1 vorgesehene Öffentlichkeitsbeteiligung setzt
Artikel 8 der 1. Tochterrichtlinie um – Richtlinie 1999/30/
EG des Rates vom 22. April 1999 über Grenzwerte für
Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und Stickstoffoxide, Parti-
kel und Blei in der Luft. Danach sind der Öffentlichkeit
z. B. durch Rundfunk, Presse, Anzeigetafeln, oder Compu-
ternetzdienste routinemäßig aktuelle Informationen über die
Konzentration von Schwefeldioxid, Stickstoffdioxid und
Stickstoffoxiden, Partikeln und Blei in der Luft zur Verfü-
gung zu stellen.

Satz 2 setzt Artikel 10 der Rahmenrichtlinie in deutsches
Recht um. Hiernach haben die Mitgliedstaaten bei der Über-
schreitung von Alarmschwellen sicherzustellen, dass die zur
Unterrichtung der Bevölkerung erforderlichen Maßnahmen
(z. B. Bekanntgabe über Radio, Fernsehen und die Presse)
ergriffen werden. Nach Artikel 2 Nr. 7 der Rahmenrichtlinie
sind Alarmschwellen Werte, bei deren Überschreitung bei
kurzfristiger Exposition eine Gefahr für die menschliche
Gesundheit besteht und bei denen die Mitgliedstaaten um-
gehend Maßnahmen nach der Rahmenrichtlinie ergreifen
müssen. Die Werte für die Alarmschwellen geben die Toch-
terrichtlinien zur Rahmenrichtlinie vor. Sie werden durch
die Novellierung der 22. BImSchV umgesetzt.

Zu Nummer 9 (§ 47 Luftreinhaltepläne, Aktionspläne,
Landesverordnungen)

Die Neufassung des Absatzes 1 setzt Artikel 8 Abs. 3 der
Rahmenrichtlinie um. Artikel 8 Abs. 3 i. V. m. Absatz 1
Unterabsatz 1 der Rahmenrichtlinie verlangt, dass in Gebie-
ten, in denen der Schadstoffgehalt der Luft die Summe von
Grenzwert und Toleranzmarge überschreitet, die eine Toch-
terrichtlinie für einen Schadstoff bestimmt, Pläne oder Pro-
gramme mit Maßnahmen aufzustellen sind, um die Grenz-
werte innerhalb der durch die Tochterrichtlinie vorgeschrie-
benen Frist zu erreichen. Nach Artikel 8 Abs. 1 Unterabs. 2
der Rahmenrichtlinie reicht die Überschreitung eines Grenz-
wertes aus, wenn eine Tochterrichtlinie keine Toleranz-
marge festlegt. Solche Pläne entsprechen von ihrer Konzep-

tion her den schon im bisherigen § 47 Abs. 1 vorgesehenen
Luftreinhalteplänen, mit denen eine „Sanierung“ des Ge-
biets erreicht werden soll. Daher wird auch zur Umsetzung
von Artikel 8 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie der im deutschen
Recht übliche Begriff des Luftreinhalteplans verwandt.
Absatz 1 greift die Voraussetzungen auf, die Artikel 8
Abs. 3 i. V. m. Absatz 1 der Rahmenrichtlinie für die Auf-
stellung von Plänen verlangt, indem hinsichtlich der Immis-
sionsgrenzwerte sowie der Toleranzmargen auf die Immis-
sionswerte einer aufgrund von § 48a Abs. 1 erlassenen
Rechtsverordnung verwiesen wird. Insoweit geht es um die
novellierte 22. BImSchV, welche die Standards umsetzt,
welche die Tochterrichtlinien zur Rahmenrichtlinie vorge-
ben. Auch hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen, de-
nen Pläne nach § 47 Abs. 1 zur Umsetzung der Rahmen-
richtlinie entsprechen müssen, verweist § 47 Abs. 1 auf die
novellierte 22. BImSchV. Die 22. BImSchV setzt insbeson-
dere den Anhang IV der Rahmenrichtlinie um, auf den
Artikel 8 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie Bezug nimmt.
Die in Luftreinhalteplänen nach § 47 Abs. 1 geregelten
Maßnahmen müssen „dauerhaft“ zur Verminderung der
durch die 22. BImSchV erfassten Schadstoffe geeignet sein.
Insoweit ist erforderlich, dass die Maßnahmen die Einhal-
tung der maßgebenden Immissionsgrenzwerte langfristig
gewährleisten.
Die im Absatz 2 geregelten Aktionspläne setzten Artikel 7
Abs. 3 der Rahmenrichtlinie um. Besteht die Gefahr, das
Grenzwerte nach den in den Tochterrichtlinien festgelegten
Stichtagen oder Alarmschwellen überschritten werden, sind
nach Artikel 7 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie Aktionspläne zu
erstellen. In Aktionsplänen sind Maßnahmen festzulegen,
mit denen die Gefahr der Überschreitung der Werte verrin-
gert oder die Dauer der Überschreitung der Werte verkürzt
werden kann.
Absatz 2 greift die Vorgaben der Rahmenrichtlinie hin-
sichtlich der Voraussetzungen und des Inhalts von Aktions-
plänen auf und verweist ergänzend auf die novellierte
22. BImSchV. Das zu Absatz 1 Ausgeführte gilt entspre-
chend. Inhaltlich kommen in Aktionsplänen als Maßnah-
men die Überwachung und die Beschränkung von Tätig-
keiten in Betracht, die zu einer Überschreitung der Grenz-
werte beitragen, einschließlich der Beschränkung des Kraft-
fahrzeugverkehrs.
Absatz 3 ermöglicht i. V. m. § 48a Abs. 1a Luftreinhalte-
pläne hinsichtlich der nicht vom EG-Recht erfassten Schad-
stoffe und entspricht im Wesentlichen der bisherigen Rege-
lung in § 47 Abs. 1. Auch für von den Ländern festgelegte
Untersuchungsgebiete im Sinne des § 44 Abs. 2, die bun-
desrechtlich nicht geregelte Schadstoffe betreffen, kann zur
Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen – wie bisher be-
reits in § 47 Abs. 1 Satz 1 vorgesehen – ein Luftreinhalte-
plan erstellt werden. Durch Absatz 3 Satz 2 wird die Raum-
ordnungsklausel an die am 1. Januar 1998 in Kraft getretene
Neuregelung des Raumordnungsgesetzes angepasst.
Die Absätze 4 und 5 konkretisieren inhaltliche und verfah-
rensbezogene Anforderungen, die bei der Aufstellung von
Plänen zu beachten sind:
Absatz 4 Satz 1 setzt teilweise Artikel 7 Abs. 3 Satz 2 der
Rahmenrichtlinie um. Hiernach müssen sich die in Aktions-
plänen vorgesehenen Maßnahmen gegen diejenigen Tätig-
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keiten richten, „die zu einer Überschreitung der Grenzwerte
beitragen, einschließlich des Kraftfahrzeugverkehrs“. Die
Regelung verwirklicht das Verursacherprinzip und be-
zweckt das Heranziehen aller Emittenten (insbesondere der
Betreiber genehmigungsbedürftiger und nicht genehmi-
gungsbedürftiger Anlagen, Verkehr) entsprechend ihres An-
teils an der Überschreitung von Immissionswerten unter Be-
achtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit.
Absatz 4 Satz 2 trägt Artikel 8 Abs. 4 der Rahmenrichtlinie
Rechnung. Hiernach muss für Gebiete, in denen Grenzwerte
durch mehrere Schadstoffe überschritten werden, ein integ-
rierter Plan aufgestellt werden, der sich auf alle betreffen-
den Schadstoffe erstreckt.
Absatz 4 Satz 3 dient dazu, bei EG-rechtlich vorgegebenen
Plänen die Überschreitung von Immissionswerten durch
Maßnahmen im Verursachergebiet zu vermeiden.
Absatz 5 Satz 1 verweist hinsichtlich der Aufstellung von
Plänen auf die in § 45 Abs. 2 genannten integrativen Vorga-
ben, die wiederum auf Artikel 7 Abs. 2 der Rahmenricht-
linie beruhen.
Die in Absatz 5 Satz 2 geregelte Beteiligung der Öffentlich-
keit bei der Aufstellung von Plänen soll insbesondere den
Betroffenen die Möglichkeit geben, die Behörde in einem
frühen Stadium über Einwände gegen die vorgesehenen
Maßnahmen zu informieren.
Absatz 5 Satz 3 setzt hinsichtlich der in § 47 Abs. 1 geregel-
ten Pläne Artikel 8 Abs. 3 Satz 2 der Rahmenrichtlinie um,
nach dem die Öffentlichkeit Zugang zu den von Artikel 8
Abs. 3 Satz 1 der Rahmenrichtlinie erfassten Plänen haben
muss. Auch hinsichtlich der in § 47 Abs. 2 und 3 geregelten
Pläne ist der Zugang der Öffentlichkeit zu ihnen im Inte-
resse von Planungssicherheit für die Betroffenen geboten.
Absatz 6 entspricht dem bisherigen § 47 Abs. 3. Die Vor-
schrift wird auf die von der Rahmenrichtlinie vorgegebenen
Luftreinhalte- und Aktionspläne erweitert. Satz 1 verpflich-
tet die zuständigen Träger öffentlicher Verwaltung zur
Durchsetzung der in den Plänen vorgesehenen Maßnahmen.
Die Pläne sind nicht für den Bürger verpflichtend, sondern
binden nur verwaltungsintern. Wie bereits nach bisherigem
Recht können die in den Plänen vorgesehenen Maßnahmen
nur mit dem Eingriffsinstrumentarium des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes oder dem anderer Rechtsvorschriften
durchgesetzt werden. Erforderlich sind entsprechende Be-
fugnisnormen. Als solche kommen z. B. die §§ 6, 17, 24,
40 Abs. 1 BImSchG in Frage. Nach Absatz 6 Satz 1 können
Pläne nicht allein mit Einzelmaßnahmen durchgesetzt wer-
den. Vielmehr kommt auch eine Rechtsverordnung nach
Absatz 7 in Betracht.
Nach Absatz 6 Satz 2 sind planungsrechtliche Festlegun-
gen, die in Plänen nach Absatz 1 bis 3 vorgesehen sind, von
den zuständigen Planungsträgern bei ihren Planungen (z. B.
Bebauungspläne oder Planung und Linienbestimmung von
Straßen) zu berücksichtigen. Ist z. B. für die Zulassung ei-
nes Vorhabens eine Abwägungsentscheidung aufgrund ei-
nes Planfeststellungsverfahrens erforderlich, sind die Fest-
legungen eines Luftreinhalteplans hinsichtlich der Maßnah-
men zur Einhaltung von Grenzwerten als ein Abwägungs-
belang mit den übrigen betroffenen öffentlichen und
privaten Belangen abzuwägen. Daher können Planungsträ-
ger von Luftreinhalteplänen abweichen, soweit die Grenz-

werte auch durch andere Maßnahmen erreicht werden kön-
nen. Bei der Aufstellung eines Luftreinhalteplans ist im Üb-
rigen neben dem Immissionsschutzrecht das sonstige Bun-
desrecht zu beachten. So kann beispielsweise der Träger der
Straßenbaulast nicht verpflichtet werden, aus Gründen der
Luftreinhaltung eine Bundesfernstraße zu verlegen oder neu
zu planen, da hierin ein Verstoß gegen § 16 Abs. 3 FStrG
liegen würde. Unabhängig von der Planungszuständigkeit
bleibt allerdings die Verpflichtung der zuständigen Behör-
den, zur Einhaltung der Grenzwerte die erforderlichen Maß-
nahmen, z. B. Verkehrsbeschränkungen, zu veranlassen.

Absatz 7 dient der Umsetzung von Artikel 7 Abs. 3 der
Rahmenrichtlinie. Die Vorschrift verschafft den Ländern die
Option, zur Durchsetzung der novellierten 22. BImSchV –
welche die Immissionsgrenzwerte der Tochterrichtlinien
umsetzt – anlagenbezogene Anforderungen durch Rechts-
verordnung zu begründen.

Während Rechtsverordnungen nach § 49 Abs. 1 nur ein-
zelne Gebiete betreffen, die eines besonderen Schutzes vor
schädlichen Umwelteinwirkungen bedürfen (und zwar über
die Einhaltung der allgemein geltenden Grenzwerte hinaus,
wie z. B. Kur- und Erholungsgebiete, Gebiete für Kranken-
häuser, vgl. Jarass, Kommentar zum Bundes-Immissions-
schutzgesetzes, 4. Auflage 1999, § 49 Rdnr. 4), können mit
Rechtsverordnungen nach Absatz 7 alle Gebiete erfasst
werden, in denen Anlagen betrieben oder Brennstoffe ver-
wendet werden, die zur Überschreitung der Immissions-
grenzwerte beitragen. Die Verordnungsermächtigung setzt
voraus, dass die Gefahr besteht, dass die Immissionsgrenz-
werte der 22. BImSchV überschritten werden. Insoweit sind
konkrete Anhaltspunkte, insbesondere aufgrund von Mess-
ergebnissen, erforderlich.

Hinsichtlich des Inhalts einer Rechtsverordnung nach § 47
Abs. 7 folgt aus dem Verweis auf Absatz 4 Satz 1, dass Re-
gelungen in Bezug auf die von der Rechtsverordnung er-
fassten Anlagen nur zulässig sind, soweit die Anlagen zur
Überschreitung der Immissionsgrenzwerte beitragen und
die Anforderungen verhältnismäßig sind. Unter Verhältnis-
mäßigkeitsgesichtspunkten ist insbesondere bei Anforde-
rungen an Brennstoffe, die in den Heizungsanlagen von
Wohnhäusern verwendet werden sollen, zu berücksichtigen,
dass etwa vor kurzem durchgeführte Heizkesselmodernisie-
rungen, welche der 1. BImSchV oder der Energieeinspar-
verordnung entsprechen, nicht durch andersartige Anforde-
rungen in Frage gestellt werden dürfen.

Im Übrigen entsprechen die Rechtsfolgen des Absatzes 7
denjenigen des vorhandenen § 49 Abs. 1. Eine Rechtsver-
ordnung nach Absatz 7 wird insbesondere in Betracht kom-
men, wenn Maßnahmen gegen eine Vielzahl von nicht ge-
nehmigungsbedürftigen Anlagen notwendig sind. Die An-
forderungen solcher Rechtsverordnungen ähneln quasi einer
Allgemeinverfügung i. S. v. § 35 Satz 2 VwVfG.

Zu Nummer 10 (§ 47a Lärmminderungspläne)

Die Regelungen betreffen Folgeänderungen, da die bisher in
§ 47 Abs. 3 enthaltene Regelung nunmehr in § 47 Abs. 6
vorgesehen ist. Darüber hinaus wird die Raumordnungs-
klausel an die zum 1. Januar 1998 in Kraft getretene Neu-
regelung des Raumordnungsgesetzes angepasst.
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Zu Nummer 11 (§ 48a Rechtsverordnung über Emissions-
werte und Immissionswerte)

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz enthält bisher keine
Ermächtigungsgrundlage, um Immissionswerte für Schad-
stoffe, die nicht durch EG-Recht vorgegeben werden, durch
Rechtsverordnung festzulegen. Lediglich der bisherige § 40
Abs. 2 BImSchG enthält für den Verkehr die Ermächtigung
zur Bestimmung von Konzentrationswerten durch Rechts-
verordnung. § 48 BImSchG enthält nur Ermächtigungen
zum Erlass allgemeiner Verwaltungsvorschriften mit Emis-
sions- und Immissionswerten. Die Notwendigkeit zur Fest-
legung von Immissionswerten kann sich vor allem ergeben,
wenn neue Erkenntnisse über die Gefährlichkeit von Schad-
stoffen kurzfristige Maßnahmen erfordern. Die Änderung
der Überschrift folgt aus der Einfügung des neuen Absat-
zes 1a.

Zu Nummer 12 (§ 50 Planung)

Der neu in § 50 angefügte Satz 2 setzt Artikel 9 Satz 2 der
Rahmenrichtlinie um. Nach Artikel 9 Satz 2 der Rahmen-
richtlinie haben sich die Mitgliedstaaten zu bemühen, in Ge-
bieten, in denen die Schadstoffbelastung der Luft unterhalb
der Grenzwerte der Tochterrichtlinien liegen, die bestmög-
liche Luftqualität im Einklang mit der Strategie einer dauer-
haften und umweltgerechten Entwicklung zu erhalten.

Da die Schadstoffbelastung der Luft maßgebend von der
Nutzung eines Gebiets abhängt, knüpft der neu in § 50 an-
gefügte Satz 2 zur Umsetzung der Rahmenrichtlinie an
raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen an, welche
die zulässige Nutzung eines Gebiets vorgeben. Nach Satz 2
ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten

mit einer guten Luftqualität als abwägungserheblicher Be-
lang zu berücksichtigen. Maßgebend sind insoweit die zur
Bauleitplanung und Planfeststellung entwickelten Pla-
nungsgrundsätze. Im Rahmen der Abwägung kann der
Belang der Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität im
Einzelfall zurücktreten, wenn höherrangige Belange die
Verwirklichung eines emittierenden Vorhabens rechtferti-
gen. Dies entspricht Artikel 9 Satz 2 der Rahmenrichtlinie,
nach dem die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität un-
ter dem Vorbehalt der dauerhaften und umweltgerechten
Entwicklung steht. Der Begriff der dauerhaften und um-
weltgerechten Entwicklung wird von der Europäischen Ge-
meinschaft beschrieben als eine Strategie, die auf stetige
wirtschaftliche und soziale Entwicklung ausgerichtet ist,
ohne dass die Umwelt und die natürlichen Ressourcen ge-
schädigt werden (Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft
Nr. C 138/12 vom 17. Mai 1993). Eine Schädigung der Um-
welt in diesem Sinne kommt erst bei einer Überschreitung
der Immissionsgrenzwerte der Luftqualitätsrichtlinien, die
durch die novellierte 22. BImSchV umgesetzt werden, in
Betracht.

Zu Nummer 13 (§ 62 Ordnungswidrigkeiten)

Die Änderungen sind als Folgeänderungen zu Artikel 1
Nr. 11 und 12 des Entwurfs geboten. Hierbei wird in § 62
Abs. 1 Nr. 7 die Bewehrung des § 48a des Entwurfs auf
diejenigen Untergliederungen beschränkt, welche Ermäch-
tigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen enthalten.

Zu Artikel 2
Artikel 2 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes.
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Anlage 2

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 772. Sitzung am 1. Februar
2002 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76
Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nr. 2 (§ 29 Abs. 1 Satz 2 BImSchG)

In Artikel 1 ist Nummer 2 wie folgt zu fassen:

,2. In § 29 Abs. 1 Satz 2 werden nach dem Wort „sol-
len“ die Wörter „unter Berücksichtigung von Art
und Gefährlichkeit dieser Stoffe“ eingefügt.‘

B e g r ü n d u n g

Mit der Einfügung der Wörter „unter Berücksichtigung
von Art und Gefährlichkeit dieser Stoffe“ nach dem
Wort „sollen“ in Absatz 1 Satz 2 wird eine hinreichende
Flexibilisierung der Anordnungsbefugnis für kontinuier-
liche Messungen erzielt. Insbesondere bei hohen Abgas-
strömen kann i. d. R. ein hoher Emissionsmassenstrom
an luftverunreinigenden Stoffen nicht ausgeschlossen
werden. Auch bei verschärften Anforderungen an die
Schadstoffkonzentration im Abgas bleibt der Umfang
des Abgasstromes auf Grund der gewachsenen Kennt-
nisse über die Auswirkung von Schadstoffen auch wei-
terhin ein geeigneter Indikator für den Schadstoffaus-
stoß.

2. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 40 Abs. 1 BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 3 ist § 40 Abs. 1 wie folgt zu fassen:

„(1) Die zuständige Straßenverkehrsbehörde be-
schränkt oder verbietet den Kraftfahrzeugverkehr nach
Maßgabe der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften,
soweit ein Luftreinhalte- oder Aktionsplan nach § 47
Abs. 1 bis 3 dies vorsieht. Die Straßenverkehrsbehörde
kann im Einvernehmen mit der für den Immissions-
schutz zuständigen Behörde Ausnahmen von Verboten
oder Beschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs zulas-
sen, wenn unaufschiebbare und überwiegende Gründe
des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern.“

B e g r ü n d u n g

Um die Verpflichtungen aus den EG-Richtlinien erfüllen
zu können, wird es erforderlich sein, Maßnahmen auch
an den Verkehr zu richten. Das BImSchG und das Stra-
ßenverkehrsrecht müssen dafür das Instrumentarium
schaffen. Die Verantwortung für die Einhaltung dieser
Verpflichtungen des Mitgliedstaates Deutschland soll die
Umweltverwaltung tragen. Die Umweltbehörden sind
dabei auf einen solidarischen Vollzug durch alle anderen
betroffenen Behörden angewiesen.

In § 40 Abs. 1 wird klargestellt, dass die Straßenver-
kehrsbehörde eine gebundene Entscheidung trifft, wenn
ein Luftreinhalte- oder Aktionsplan entsprechende Maß-
nahmen vorsieht. Zweifelsfragen bei der Anwendung
des § 47 Abs. 6 werden so vermieden. Im Hinblick auf
die Mobilitätsbedürfnisse der Gesellschaft ist es ange-

bracht, eine Ausnahmemöglichkeit vorzusehen. Dabei
kann es allerdings der Straßenverkehrsbehörde nicht
allein überlassen sein, die dieses Gesetz leitenden Ge-
sichtspunkte zu beurteilen und mit den eigenen Auf-
gaben in Beziehung zu setzen. Deshalb erfolgt die Aus-
nahmeentscheidung federführend durch die Straßenver-
kehrsbehörde, aber im Einvernehmen mit der Umwelt-
behörde. Das Einvernehmen muss dabei nicht notwendig
in jedem Einzelfall, sondern kann auch generell für be-
stimmte Fallgestaltungen erteilt werden.

3. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 40 Abs. 2 BImSchG)
In Artikel 1 Nr. 3 ist § 40 Abs. 2 wie folgt zu fassen:

„(2) Die zuständige Straßenverkehrsbehörde kann den
Kraftfahrzeugverkehr auf bestimmten Straßen oder in
bestimmten Gebieten unter Berücksichtigung der Ver-
kehrsbedürfnisse und der städtebaulichen Belange nach
Maßgabe der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften
beschränken oder verbieten, wenn der Kraftfahrzeugver-
kehr nach Einschätzung der für den Immissionsschutz
zuständigen Behörde zur Überschreitung von in Rechts-
verordnungen auf Grund dieses Gesetzes festgelegten
Immissionswerten beiträgt und soweit die für den Im-
missionsschutz zuständige Behörde dies im Hinblick auf
die örtlichen Verhältnisse für geboten hält, um die Im-
missionswerte einzuhalten.“
B e g r ü n d u n g
§ 40 Abs. 2 stellt das Instrumentarium zur Verfügung,
das benötigt wird, um einen Beitrag zur Einhaltung von
rechtsverbindlichen Immissionswerten zu leisten, auch
ohne dass bereits ein Plan nach § 47 erstellt ist. Er ordnet
die Aufgaben den beteiligten Behörden klar zu und sorgt
damit für einen effizienten Vollzug. Durch die Wörter
„nach Einschätzung“ wird die gerichtliche Kontroll-
dichte konkretisiert, indem der Fachverwaltung eine
Einschätzungsprärogative eingeräumt wird. Die Bezug-
nahme auf Immissionswerte reicht aus und erfasst auch
Konzentrationswerte.

4. Zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 40 Abs. 3 BImSchG)
In Artikel 1 Nr. 3 ist § 40 Abs. 3 wie folgt zu fassen:

„(3) Die Bundesregierung kann nach Anhörung der
beteiligten Kreise (§ 51) durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates regeln, dass Kraftfahr-
zeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung von
Verkehrsverboten ganz oder teilweise ausgenommen
sind oder ausgenommen werden können, sowie die hier-
für maßgebenden Kriterien und die amtliche Kennzeich-
nung der Kraftfahrzeuge festlegen. Die Verordnung kann
auch regeln, dass bestimmte Fahrten oder Personen aus-
genommen sind oder ausgenommen werden können,
wenn das Wohl der Allgemeinheit oder unaufschiebbare
und überwiegende Interessen des Einzelnen dies erfor-
dern.“
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B e g r ü n d u n g

§ 40 Abs. 3 darf nicht festlegen, dass Verwaltungsver-
fahren durchzuführen sind, bevor die dafür maßgeb-
lichen Kriterien bestimmt sind. Eine solche Regelung
führt zu Schwierigkeiten im Vollzug. Eine Ausnahme
von Verkehrsverboten kann nur in Betracht kommen,
wenn sie verträglich ist mit der Vorgabe, eine bestimmte
Luftqualität zu erreichen. Das Abstellen lediglich auf
den Schadstoffausstoß, also die motorischen Immissio-
nen, greift zu kurz.

Nach dem Entwurf der Bundesregierung ist in jedem
Einzelfall eine Ausnahmeentscheidung zu treffen. Im
hier vertretenen Modell wird die Ausnahmeentschei-
dung in erster Linie abstrakt generell getroffen. Zu voll-
ziehen ist dann nur die Abwicklung der Kennzeichnung.
Die Möglichkeit der gezielten Einzelfallausnahme steht
zusätzlich zur Verfügung.

5. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 44 Abs. 1 BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 5 ist § 44 Abs. 1 wie folgt zu fassen:

„(1) Zur Überwachung der Luftqualität führen die zu-
ständigen Behörden regelmäßige Untersuchungen nach
den Anforderungen der Rechtsverordnungen nach § 48a
Abs. 1 oder Abs. 1a durch.“

B e g r ü n d u n g

Gemäß der Richtlinie 96/62/EG dient die Überwachung
der Luftqualität nicht ausschließlich der Erkennung von
Überschreitungen der in den Verordnungen nach § 48a
Abs. 1 festgelegten Immissionswerte.

6. Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 44 Abs. 2 BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 5 sind in § 44 Abs. 2 nach dem Wort
„Landesregierungen“ die Wörter „oder die von ihnen be-
stimmten Stellen“ einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Durch die Einfügung soll eine Subdelegationsmög-
lichkeit zur Erleichterung des Vollzugs geschaffen wer-
den.

7. Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 45 Abs. 2 Buchstabe c BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 6 sind in § 45 Abs. 2 Buchstabe c die
Wörter „in anderen Mitgliedstaaten“ durch die Wörter
„außerhalb des Plangebietes“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Klarstellung, dass das Gebot der Rücksichtnahme auch
gegenüber benachbarten Ländern gilt. Durch die vorge-
schlagene Änderung werden sowohl benachbarte Länder
als auch Mitgliedstaaten erfasst.

8. Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 46 Abs. 1 und 2 – neu –
BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 7 ist § 46 wie folgt zu ändern:

a) Vor dem bisherigen Text ist die Absatzbezeichnung
„(1)“ einzufügen.

b) Nach Absatz 1 ist folgender Absatz 2 anzufügen:

„(2) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden
können Emissionskataster aufstellen, soweit dies
zur Erstellung von Aktionsplänen nach § 47 Abs. 2
sowie Luftreinhalteplänen nach § 47 Abs. 3 erfor-
derlich ist.“

B e g r ü n d u n g

Artikel 8 Abs. 3 der Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie
96/62/EG legt fest, dass der zur Luftreinhaltung erfor-
derliche Plan oder das Programm mindestens die in
Anhang IV der Richtlinie aufgeführten Angaben ent-
hält. Die Durchführung von Emissionserhebungen
wird in diesem Falle zwingend vorgeschrieben. Die
vorgeschlagene Formulierung in § 46 Abs. 1 erfüllt
diese Anforderungen.

Emissionskataster haben für die Beurteilung der Im-
missionsentwicklung und für die Planung von Maß-
nahmen zur Luftreinhaltung eine große Bedeutung, je-
doch ist einerseits ihre Aufstellung sehr kosten- und
arbeitsaufwändig, andererseits kann nur die für die
Luftreinhalteplanung zuständige Behörde abschätzen,
welchen Umfang das benötigte Kataster haben muss,
um die Planungsziele zu erreichen. Daher sollte die
Entscheidung, ob und in welchem Umfange die Erstel-
lung von Emissionskatastern erforderlich ist, der zu-
ständigen Behörde überlassen sein. Dem wird mit der
vorgeschlagenen Fassung des § 46 Abs. 2 Rechnung
getragen. Mit Aufnahme dieser „freiwilligen“ Maß-
nahme in das Gesetz soll die Bedeutung der Emis-
sionskataster für die Luftreinhalteplanung herausge-
stellt werden.

9. Zu Artikel 1 Nr. 7 (§ 46 Satz 2 – neu – BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 7 ist dem § 46 folgender Satz anzu-
fügen:

„Sie können solche Kataster aufstellen, um den Stand
und die Entwicklung von Luftverunreinigungen in den
Untersuchungsgebieten fortlaufend festzustellen.“

B e g r ü n d u n g

In der Vergangenheit haben sich Emissionskataster als
hilfreich erwiesen, um den Stand und die Entwicklung
der Verschmutzung und auch die Verbesserung der
Luftqualität flächendeckend darzustellen.

In Untersuchungsgebieten mit komplexen Emissions-
und Immissionsstrukturen werden auch künftig Emis-
sionskataster zur Erstellung und Begründung der Luft-
reinhaltepläne erforderlich sein. Hierzu bietet die For-
mulierung eine Rechtsgrundlage.

10. Zu Artikel 1 Nr. 8 (§ 46a BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 8 sind in § 46a die Wörter „durch
Rundfunk, Fernsehen, Presse oder auf andere Weise“
durch die Wörter „auf geeignete Weise (beispielsweise
über Radio, Fernsehen oder die Presse)“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Klarstellung des Gewollten durch weitgehende Über-
nahme des Wortlauts der EG-Richtlinie.
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11. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 47 Abs. 1 BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 9 ist § 47 Abs. 1 wie folgt zu fassen:

„(1) Ist zu erkennen, dass die in einer Rechtsverord-
nung nach § 48a Abs. 1 festgesetzten Immissions-
grenzwerte zu dem jeweils in dieser Verordnung be-
stimmten Zeitpunkt nicht eingehalten werden können,
hat die zuständige Behörde einen Luftreinhalteplan
aufzustellen, der Maßnahmen festlegt, um diese
Grenzwerte termingerecht einhalten zu können und der
den Anforderungen der Rechtsverordnung entspricht.“

B e g r ü n d u n g

Luftreinhaltepläne im Sinne der Maßnahmepläne der
Richtlinie haben die Aufgabe (und nur diese), die ter-
mingerechte Einhaltung der Grenzwerte sicherzustel-
len. Ab den Zeitpunkten, an denen die Grenzwerte ein-
zuhalten sind, treten die Aktionspläne an die Stelle der
Luftreinhaltepläne nach Absatz 1.

12. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 47 Abs. 2 BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 9 ist § 47 Abs. 2 wie folgt zu fassen:

„(2) Besteht die Gefahr, dass die durch eine Rechts-
verordnung nach § 48a Abs. 1 festgelegten Immis-
sionsgrenzwerte oder Alarmschwellen überschritten
werden, hat die zuständige Behörde einen Aktionsplan
aufzustellen, der festlegt, welche Maßnahmen zu er-
greifen sind, um diese Gefahr zu verringern und im
Falle der Überschreitung deren Zeitraum zu verkürzen.
Ein Aktionsplan kann Teil eines Luftreinhalteplans
sein.“

B e g r ü n d u n g

Klarstellung und Straffung. Harmonisierung mit § 47
Abs. 4-E, der sich ebenfalls mit den Anforderungen an
Maßnahmen befasst und dort vorschreibt, dass die
Maßnahmen nicht nur geeignet, sondern auch verhält-
nismäßig sein müssen. Wenn das Ziel der Maßnahmen
angegeben wird („um zu“), ist selbstverständlich, dass
die Maßnahmen auch geeignet sein müssen, dieses Ziel
zu erreichen.

13. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 47 Abs. 2 Satz 3*) – neu –
BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 9 ist in § 47 Abs. 2 nach Satz 2 folgen-
der Satz anzufügen:

„Werden Maßnahmen im Straßenverkehr erforderlich,
so sind diese im Einvernehmen mit der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde im Aktionsplan festzulegen.“

B e g r ü n d u n g

Die Aktionspläne haben erhebliche Auswirkungen auf
das gesamte Verkehrsnetz und das Verkehrsgeschehen.
Deswegen sind nur die Straßenverkehrsbehörden in
der Lage, wirksame Maßnahmen – wie Verkehrsbe-
schränkungen oder Verkehrsverbote – zur Verringe-
rung der Überschreitung von Immissionsgrenzwerten
vorschlagen.

14. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 47 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 5
Satz 2 – neu – BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 9 ist in § 47 Abs. 3 der Satz 2 zu strei-
chen und in Absatz 5 nach Satz 1 einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Eine Beachtung der Ziele und Erfordernisse der Raum-
ordnung ist nicht nur bei der Aufstellung von Plänen
nach § 47 Abs. 3 erforderlich, sondern auch bei Plänen
nach den Absätzen 1 und 2.

15. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 47 Abs. 3 BImSchG)

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, in § 47
Abs. 3 zu konkretisieren, wie der Mindestinhalt der
dort geregelten Pläne auszusehen hat. Denn Verord-
nungen mit Aussagen dazu wie für die Pläne nach den
Absätzen 1 und 2 stehen nicht zur Verfügung. Eine
Konkretisierung könnte folgendermaßen formuliert
werden:

„(3) Die zuständige Behörde kann in einem Plan
Maßnahmen darstellen, mit deren Verwirklichung die
in einer Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1a fest-
gelegten Immissionswerte eingehalten werden können
(fakultativer Luftreinhalteplan). Für ein Untersu-
chungsgebiet nach § 44 Abs. 2 oder Teile eines solchen
Gebietes können fakultative Luftreinhaltepläne ohne
Maßgabe einer Verordnung aufgestellt werden, wenn
sonstige schädliche Umwelteinwirkungen auftreten
oder zu erwarten sind. Die Pläne nach den Sätzen 1
und 2 können auf bestimmte luftverunreinigende
Stoffe und auf bestimmte Arten von Emissionsquellen
beschränkt werden. Fakultative Luftreinhaltepläne ent-
halten

1. die Darstellung der festgestellten Emissionen und
Immissionen aller oder bestimmter luftverunreini-
gender Stoffe,

2. Angaben über die festgestellten Wirkungen auf die
in § 1 genannten Schutzgüter,

3. Feststellungen über die Ursachen der Luftverunrei-
nigungen und ihrer Auswirkungen,

4. eine Abschätzung der zu erwartenden Veränderun-
gen der Emissions- und Immissionsverhältnisse,

5. die Angabe der in Satz 1 genannten Immissions-
werte sowie vorgesehene Nutzungen und

6. die Maßnahmen zur Verminderung der Luftverun-
reinigungen und zur Vorsorge.“

B e g r ü n d u n g

Der Entwurf der Bundesregierung ist insoweit unvoll-
ständig.

Die nicht EG-rechtlich veranlasste Luftreinhaltepla-
nung wird durch die vorgeschlagene Formulierung be-
grifflich näher bestimmt. Da die inhaltliche Konkreti-
sierung durch Vorschriften zur Umsetzung entspre-
chenden EG-Rechts fehlt, ist wie im bisherigen § 47
Abs. 2 der Inhalt näher zu regeln.*) Vgl. Ziffer 12.
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16. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 47 Abs. 4 Satz 1 BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 9 sind in § 47 Abs. 4 Satz 1 nach dem
Wort „Maßnahmen“ die Wörter „in Plänen nach den
Absätzen 1 bis 3“ einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Klarstellung.

17. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 47 Abs. 5 Satz 2 BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 9 ist § 47 Abs. 5 Satz 2 zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Artikel 8 Abs. 3 der Richtlinie verlangt nur, dass die
Öffentlichkeit Zugang zu den Plänen haben muss,
nicht jedoch, dass sie an deren Aufstellung zu beteili-
gen ist. Davon geht auch die Begründung der Bundes-
regierung aus.

18. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 47 Abs. 7 Satz 1 BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 9 sind in § 47 Abs. 7 Satz 1 nach dem
Wort „Landesregierungen“ die Wörter „oder die von
ihnen bestimmten Stellen“ einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Durch die Einfügung soll eine Subdelegationsmöglich-
keit zur Erleichterung des Vollzugs geschaffen werden.

19. Zu Artikel 1 Nr. 9 (§ 47 Abs. 7 Satz 1 BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 9 sind in § 47 Abs. 7 Satz 1 die Wörter
„, dass Immissionsgrenzwerte überschritten werden,
die eine Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 fest-
legt,“ durch die Wörter „der Überschreitung von in ei-
ner Rechtsverordnung nach § 48a Abs. 1 festgelegten
Immissionsgrenzwerten“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Klarstellung des Gewollten.

20. Zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b (§ 48a Abs. 1a
BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b sind in § 48a Abs. 1a
die Wörter „Immissions- und Konzentrationswerten“
durch das Wort „Immissionswerten“ zu ersetzen.

B e g r ü n d u n g

Der Begriff der „Konzentrationswerte“ ist im Gesetz
nicht definiert. Soweit dieser durch die 23. BImSchV
eingeführt wird, mag dies zutreffend sein. In der Ver-
ordnungsermächtigung des Gesetzes genügt es, den
Oberbegriff „Immissionswerte“ zu nehmen.

21. Zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b (§ 48a Abs. 1a
BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b sind in § 48a Abs. 1a
nach dem Wort „Immissionswerten“*) die Wörter „für
weitere Schadstoffe“ einzufügen.

B e g r ü n d u n g

Klarstellung.

Der Wortlaut des Gesetzentwurfs lässt die Interpreta-
tion zu, dass die Verordnungsermächtigung die Festle-
gung anderer, von den Beschlüssen der Europäischen
Gemeinschaften abweichender Immissions- und Kon-
zentrationswerte für die dort geregelten Schadstoffe
ermöglicht. Tatsächlich gemeint ist aber, dass Immis-
sions- und Konzentrationswerte für andere Schadstoffe
festgelegt werden sollen, für die von den Europäischen
Gemeinschaften noch keine Regelungen getroffen
wurden.

22. Zu Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b (§ 48a Abs. 1a
Satz 1 und 2 – neu –
BImSchG)

In Artikel 1 Nr. 11 Buchstabe b ist § 48a Abs. 1a wie
folgt zu ändern:

a) Im bisherigen Text sind vor dem Wort „erlassen“
die Wörter „einschließlich der Verfahren zur Er-
mittlung sowie Maßnahmen zur Einhaltung dieser
Werte und zur Überwachung und Messung“ einzu-
fügen.

b) Folgender Satz ist anzufügen:

„In den Rechtsverordnungen kann auch geregelt
werden, wie die Bevölkerung zu unterrichten ist.“

B e g r ü n d u n g

Die Ermächtigungsgrundlage ist nicht ausreichend.

Nach § 44 Abs. 1 führen die zuständigen Behörden
regelmäßige Untersuchungen nach den Anforderun-
gen der Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 oder
Abs. 1a durch. Die Ermächtigungsgrundlage ist hierzu
zu ergänzen.

23. Zu Artikel 1 Nr. 12 (§ 50 BImSchG)

In Artikel 1 ist Nummer 12 wie folgt zu fassen:

,12. Dem § 50 wird folgender Satz angefügt:

„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men in Gebieten, in denen die in Rechtsverord-
nungen nach § 48a Abs. 1 festgelegten Immis-
sionsgrenzwerte nicht überschritten werden, ist
bei der Abwägung der betroffenen Belange die
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Be-
lang zu berücksichtigen.“‘

B e g r ü n d u n g

Klarstellung.

Es handelt sich zum einen um eine grammatikalische
Klarstellung gegenüber dem Regierungsentwurf; nicht
die Abwägung findet in den angesprochenen Gebieten
statt, sondern die raumbedeutsame Planung und Maß-
nahme.

Zum anderen wird verdeutlicht, dass die Erhaltung der
bestmöglichen Luftqualität als ein abwägungserheb-
licher Belang (unter vielen) in die Abwägung einzu-
stellen ist; die Formulierung des Regierungsentwurfs*) Vgl. Ziffer 20.



Drucksache 14/8450 – 20 – Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode

lässt die – nicht gewollte – Interpretation zu, dass die-
sem einen Belang ein Abwägungsvorrang zukommen
soll.

24. Zu Artikel 1 Nr. 12a – neu – (§ 52 Abs. 4 Satz 3
BImSchG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 12 folgende Nummer 12a
einzufügen:
,12a. In § 52 Abs. 4 Satz 3 werden im ersten Halbsatz

nach den Wörtern „einer nicht genehmigungs-
bedürftigen Anlage“ ein Komma und folgende
Wörter eingefügt:
„die nicht Betriebsbereich oder Teil eines Be-
triebsbereiches ist“‘

B e g r ü n d u n g
In seiner derzeitigen Formulierung steht § 52 Abs. 4
BImSchG bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen
der Erhebung von Auslagen etwa bei der Begutachtung
durch Sachverständige, die im Auftrag der Behörde tä-
tig werden, entgegen, soweit sich aus den Ermittlungen
keine Rechtsverstöße des Betreibers ergeben. Da sich
die Pflichten nach der seit dem 3. Mai 2000 geltenden
Störfall-Verordnung jedoch auch auf nicht genehmi-
gungsbedürftige Anlagen beziehen können, soweit
diese Betriebsbereich oder Teil eines Betriebsbereiches
sind, ist es geboten, für die genannten Fälle die Mög-
lichkeit zur Auslageerhebung, insbesondere bei der
Begutachtung durch Sachverständige ausdrücklich zu
eröffnen.

25. Der Bundesrat widerspricht den Ausführungen der
Bundesregierung in ihrer Begründung zu Artikel 15
Nr. 9, 15. Absatz am Ende. Auch wenn nach § 16
Abs. 3 Satz 3 Bundesplanungen grundsätzlich Vorrang
vor Landesplanungen haben, ist im Zusammenhang
mit der Luftreinhalteplanung festzustellen, dass sie
zwingenden Vorgaben des EG-Rechts folgt, die mit Ar-
gumenten des Gesundheitsschutzes, also verfassungs-
rechtlich relevant, begründet sind.
Die Länder können mit den Mitteln des Landesvoll-
zugs die Luftreinhalteplanung nicht erfolgreich durch-

führen, wenn sich die Bundesplanung entsolidarisiert
und sich in diese Aufgabe nicht einbinden lässt. Es ist
kaum zu erwarten, dass sich die EG-Kommission mit
dem innerstaatlichen Argument „Bundesplanung“ zu-
frieden gäbe, wenn die Grenzwerte nicht eingehalten
sind und die Maßnahme notwendig ist.

26. Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, bei der
Umsetzung der Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie der EU
sicherzustellen, dass auch der Verkehr einen angemes-
senen Beitrag zur Erreichung der von der EU vorge-
gebenen Immissionswerte leistet. Die andernfalls ein-
tretende zusätzliche Belastung der Industrie ist nicht
hinnehmbar.

27. Die Bundesregierung wird aufgefordert, im Rahmen
des Gesetzgebungsverfahrens den Ländern mitzutei-
len, welche Maßnahmen von ihr als Beitrag zur
Einhaltung der Immissionsgrenzwerte und zur Errei-
chung und Einhaltung der Ziele der Richtlinien des
Rates über die Beurteilung und Kontrolle der Luft-
qualität ergriffen worden sind oder ergriffen werden
sollen.

B e g r ü n d u n g

Die 7. Novelle des BImSchG schreibt den Ländern
vor, die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der
Immissionsgrenzwerte aus der Rahmenrichtlinie des
Rates in Verbindung mit den Tochterrichtlinien durch-
zuführen.

Die vorliegenden Ergebnisse von Emissionserhebun-
gen des Bundes und der Länder zeigen, dass die über-
wiegenden Beiträge der Luftbelastung aus Quellen
stammen, auf die im Rahmen von ordnungsrechtlichen
und planerischen Maßnahmen die Länder keinen oder
nur einen geringen Einfluss haben bzw. dass sie Maß-
nahmen einleiten müssen, die eine unverhältnismäßig
große Eingriffstiefe und einen hohen Verwaltungs- und
Kontrollaufwand nach sich ziehen.

Der größte Teil möglicher Minderungsmaßnahmen
liegt in der Zuständigkeit des Bundes.
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Anlage 3

Gegenäußerung der Bundesregierung

1. Zu Nummer 1
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Der Vorschlag des Bundesrates berücksichtigt nicht,
dass wegen des inzwischen erreichten Standes der Tech-
nik das Abgasvolumen kein geeigneter Indikator für den
Schadstoffausstoß von Anlagen mehr ist.

2. Zu Nummer 2
Dem Vorschlag wird mit folgenden Maßgaben zuge-
stimmt:
1. In Absatz 1 Satz 1 in der Fassung des Vorschlags des

Bundesrates wird die Angabe „§ 47 Abs. 1 bis 3“
durch die Angabe „§ 47 Abs. 1 und 2“ ersetzt.

2. Das vom Bundesrat bei der Aufstellung von Aktions-
plänen vorgeschlagene Einvernehmen der Planungs-
behörde mit der zuständigen Straßenverkehrsbehörde
(vgl. Nummer 13 der Stellungnahme) wird auch auf
straßenverkehrsbezogene Festlegungen in Luftrein-
halteplänen nach § 47 Abs. 1 erstreckt und zugleich
um das Einvernehmen mit der zuständigen Straßen-
baubehörde erweitert.

Der Regierungsentwurf sieht vor, dass mit § 40 Abs. 1
lediglich die Richtlinie 96/62/EG umgesetzt wird, wäh-
rend sich § 40 Abs. 2 auf die Durchsetzung von Immis-
sionswerten bezieht, die nicht EG-rechtlich vorgegeben
sind. Diese Systematik entspricht dem Dualismus des
Regierungsentwurfs, der einerseits EG-Recht umsetzt
und andererseits die Möglichkeit für nationale Regelun-
gen (§ 48a Abs. 1a) und Maßnahmen (z. B. § 47 Abs. 3)
enthält. Die Luftreinhalte- und Aktionspläne nach § 47
Abs. 1 und 2 sind EG-rechtlich geboten und verpflichten
die Straßenverkehrsbehörde aufgrund des Inhalts der
Pläne, den Straßenverkehr zu verbieten oder zu be-
schränken. Luftreinhaltepläne nach § 47 Abs. 3 betreffen
Schadstoffe, für die keine EG-rechtlichen Vorgaben be-
stehen. Für derartige Schadstoffe gilt § 40 Abs. 2, der
dem bisherigen Recht entspricht.
Zur Begründung der zweiten Maßgabe wird auf die
Gegenäußerung zu Nummer 13 der Stellungnahme des
Bundesrates verwiesen.

3. Zu Nummer 3
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Die Richtlinie 96/62/EG wird bereits durch § 40 Abs. 1
umgesetzt, vgl. hierzu die Ausführungen zu Nummer 2.
Eine Doppelregelung im Sinne des Vorschlags des Bun-
desrates würde zu erheblichen Vollzugsschwierigkeiten
führen.

4. Zu Nummer 4
Dem Vorschlag wird mit folgender Maßgabe zuge-
stimmt:

In Absatz 3 Satz 1 in der Fassung des Vorschlages des
Bundesrates wird das Wort „kann“ durch die Wörter
„wird ermächtigt“ ersetzt.
Allerdings ergibt sich das Erfordernis, Ausnahmen von
Verboten und Beschränkungen des Straßenverkehrs vor-
zusehen, unabhängig davon, ob diese Rechtsverordnung
vorliegt oder nicht. Die zuständigen Behörden sind bei
der Aufstellung von Luftreinhalte- und Aktionsplänen
nach § 47 Abs. 4 Satz 1 verpflichtet, verursacherge-
rechte und verhältnismäßige Festlegungen zu treffen.
Soweit die durch Kraftfahrzeuge verursachte Schadstoff-
belastung zu reduzieren ist, kann dies dazu führen, dass
Fahrzeuge mit geringem Schadstoffausstoß bei der Auf-
stellung der Pläne von Verkehrsverboten oder -beschrän-
kungen von vornherein auszunehmen sind. Entsprechen-
des gilt im Rahmen des § 40 für die Durchsetzung von
Verboten und Beschränkungen.

5. Zu Nummer 5
Dem Vorschlag wird zugestimmt.

6. Zu Nummer 6
Dem Vorschlag wird zugestimmt.

7. Zu Nummer 7
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
§ 45 Abs. 2 konkretisiert die Anforderungen, die Maß-
nahmen zur Einhaltung der Luftqualitätsstandards nach
Absatz 1 erfüllen müssen. Die Aufzählung in Absatz 2
entspricht den Vorgaben des Artikels 7 Abs. 2 der Richt-
linie 96/62/EG und ist zur vollständigen Umsetzung die-
ser Richtlinie erforderlich. Abweichungen führen EG-
rechtlich zu Umsetzungsdefiziten.
Im Übrigen erfasst Absatz 1 nicht nur Pläne nach § 47;
solche Pläne werden in § 45 Abs. 1 Satz 2 lediglich bei-
spielhaft genannt. Vor diesem Hintergrund ist es nicht
sachgerecht, in Absatz 2 zur Konkretisierung von Maß-
nahmen nach Absatz 1 auf das „Plangebiet“ abzustellen.
Der Fall der plangebietsüberschreitenden Umwelteinwir-
kungen wird durch § 47 Abs. 4 Satz 3 des Regierungs-
entwurfs miterfasst. Das vom Bundesrat zur Begründung
des Vorschlags angeführte „Gebot der Rücksichtnahme“
zwischen verschiedenen Ländern folgt schließlich unmit-
telbar aus dem Bundesstaatsprinzip und bedarf keiner ge-
setzlichen Regelung. Das Gebot betrifft Maßnahmen
eines Landes, durch die ein anderes betroffen wird. Bun-
desrechtliche Regelungen zu diesem Bereich sind nicht
geboten. Insoweit gegebenenfalls notwendige Vereinba-
rungen müssen vielmehr unmittelbar zwischen den Län-
dern erfolgen.

8. Zu Nummer 8
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
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Es steht den Ländern frei, unabhängig von den Anfor-
derungen des § 46 weitere Emissionskataster zu erstel-
len. Eine bundesrechtliche Regelung ist hierzu nicht
erforderlich. Die bisherige Regelung in § 46 ist aus
Gründen der Deregulierung entfallen.

9. Zu Nummer 9
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Auf die Ausführungen zu Nummer 8 wird verwiesen.

10. Zu Nummer 10
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Eine Klarstellung im Verhältnis zum Regierungsent-
wurf ist nicht zu erkennen.

11. Zu Nummer 11
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Der Vorschlag berücksichtigt nicht die Kriterien, die
Artikel 8 Abs. 3 in Verbindung mit Absatz 1 der Richt-
linie 96/62/EG für die Aufstellung von Plänen zur Ver-
besserung der Luftqualität vorgibt. Bereits vor den Ter-
minen, ab denen Immissionsgrenzwerte einzuhalten
sind, verlangt Artikel 8 Abs. 3 in Verbindung mit
Absatz 1 der Richtlinie 96/62/EG die Aufstellung von
Plänen, wenn die Schadstoffbelastung der Luft die
Summe aus Immissionsgrenzwert und (vorübergehend
hinnehmbarer) Toleranzmarge überschreitet. Der Vor-
schlag des Bundesrates weist insoweit hinsichtlich der
Vorgaben des EG-Rechts ein Umsetzungsdefizit auf.

12. Zu Nummer 12
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Nach Artikel 7 Abs. 3 der Richtlinie 96/62/EG müssen
Aktionspläne diejenigen Maßnahmen nennen, die
„kurzfristig“ zu ergreifen sind, wenn die Gefahr der
Überschreitung von Grenzwerten oder Alarmschwel-
len besteht. Der Vorschlag des Bundesrates läuft in-
haltlich ausschließlich auf eine Streichung dieses Wor-
tes hinaus und ist nicht mit den Anforderungen der
Richtlinie zu vereinbaren.

13. Zu Nummer 13
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt. Stattdessen ist
in § 47 Abs. 4 nach Satz 1 folgender Satz einzufügen:
„Werden in Plänen nach den Absätzen 1 oder 2 Maß-
nahmen im Straßenverkehr erforderlich, sind diese im
Einvernehmen mit den zuständigen Straßenbau- und
Straßenverkehrsbehörden festzulegen.“
Die Ergänzung des § 47 Abs. 4 modifiziert den Vor-
schlag des Bundesrates, der nur Aktionspläne nach
§ 47 Abs. 2 betrifft und die Zuständigkeit der Straßen-
baubehörden nicht berücksichtigt. Weil § 40 Abs. 1
Satz 1 in der zu Nummer 2 vorgeschlagenen Fassung
die Straßenverkehrsbehörden verpflichtet, Verbote und
Beschränkungen des Straßenverkehrs zu vollziehen,
die Luftreinhalte- und Aktionspläne nach § 47 Abs. 1
und 2 festlegen, haben solche Pläne erhebliche Aus-
wirkungen auf das gesamte Verkehrsnetz und das Ver-

kehrsgeschehen. Gegebenenfalls kann es erforderlich
sein, zur Umsetzung der Pläne neben Verboten und Be-
schränkungen des Verkehrs auch die Widmung einer
Straße einzuschränken oder straßenbauliche Maßnah-
men vorzunehmen; hierfür ist nicht die Straßenver-
kehrs-, sondern die Straßenbaubehörde zuständig. Vor
diesem Hintergrund gewährleistet die in § 47 Abs. 4
vorgesehene Ergänzung von vornherein, dass es auf-
grund der Mitwirkung der für den Straßenverkehr
fachlich zuständigen Behörden zu einem sachgerech-
ten Planinhalt kommt.

14. Zu Nummer 14
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Luftreinhalte- und Aktionspläne nach § 47 Abs. 1 und 2
sind zur Erfüllung der EG-rechtlichen Anforderungen
an die Luftqualität zu erstellen. Die entsprechenden
EG-rechtlichen Vorgaben zur Aufstellung der Pläne ge-
hen nationalen Zielen und Erfordernissen der Raumord-
nung und Landesplanung vor.

15. Zu Nummer 15
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Eine bundesrechtliche Regelung ist nicht erforderlich.
Es steht den Ländern frei, Luftreinhaltepläne nach § 47
Abs. 3 in Anlehnung an den Inhalt von Luftreinhalte-
plänen nach § 47 Abs. 1 zu konzipieren.

16. Zu Nummer 16
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Die Klarstellung ist nicht erforderlich. Soweit sich der
Wortlaut des § 47 Abs. 4 nicht auf einzelne Absätze
bezieht, gelten die Regelungen des Absatzes 4 für alle
Pläne nach den Absätzen 1 bis 3. Dies ergibt sich auch
aus der Begründung des Regierungsentwurfs.

17. Zu Nummer 17
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Aufstellung
von Luftreinhalte- und Aktionsplänen trägt zur Be-
rücksichtigung aller berührten Belange bei und fördert
die Akzeptanz dieser Pläne. Darüber hinaus sieht auch
das Bundes-Immissionsschutzgesetz bereits in § 10 die
Beteiligung der Öffentlichkeit vor.

18. Zu Nummer 18
Dem Vorschlag wird zugestimmt.

19. Zu Nummer 19
Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Durch die Umstellung des Satzteiles wird keine Klar-
stellung erreicht.

20. Zu Nummer 20
Dem Vorschlag wird zugestimmt.
Als Folgeänderung sind in § 40 Abs. 2 Satz 1 die Wör-
ter „oder von in anderen Rechtsverordnungen aufgrund
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dieses Gesetzes festgelegten Konzentrationswerten“ zu
streichen.

21. Zu Nummer 21
Dem Vorschlag wird zugestimmt.

22. Zu Nummer 22
Dem Vorschlag wird zugestimmt.

23. Zu Nummer 23
Dem Vorschlag wird zugestimmt.

24. Zu Nummer 24
Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt,
dass anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Wör-
ter folgende Wörter eingefügt werden:
„außerhalb des Überwachungssystems nach der Zwölf-
ten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes“.
Hierdurch wird klargestellt, dass bei nicht genehmi-
gungsbedürftigen Anlagen lediglich Kosten für solche
Überwachungsmaßnahmen zu erheben sind, die im
Rahmen des Überwachungssystems nach der Störfall-
verordnung (12. BImSchV) durchgeführt werden.

25. Zu Nummer 25
Von einer „Entsolidarisierung“ des Bundes im Bereich
der Luftreinhalteplanung kann aufgrund des Regie-
rungsentwurfs keine Rede sein. Vielmehr folgt aus
§ 50 des Entwurfs gerade, dass auch bei der Planung
von Bundesfernstraßen die Einhaltung der Luftqualität
als Abwägungsbelang zu berücksichtigen ist. Ausge-
schlossen ist lediglich, dass durch einen Luftreinhalte-
plan eine bestimmte Trasse vorgeschrieben oder von
vornherein ausgeschlossen werden kann. Die Entschei-
dung hierüber verbleibt bei der für die Straßenplanung
zuständigen Behörde; die Immissionsschutzbehörden
werden im Verfahren beteiligt, der Belang der Luft-
reinhaltung wird mit dem ihm zukommenden Gewicht
in die Abwägung eingestellt. Dies entspricht im Übri-
gen der bereits jetzt geltenden Rechtslage.

26. Zu Nummer 26
Zur gleichmäßigen Belastung von Verkehr und Indus-
trie dienen die Regelungen in den §§ 40 und 47 des
Regierungsentwurfs. Insbesondere § 47 Abs. 4 Satz 1
sieht vor, dass Maßnahmen „entsprechend des Ver-

ursacheranteils unter Beachtung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit gegen alle Emittenten zu richten
(sind), die zum Überschreiten der Immissionswerte
oder in einem Untersuchungsgebiet im Sinne des § 44
Abs. 2 zu sonstigen schädlichen Umwelteinwirkungen
beitragen“. Hierdurch werden Besserstellungen von
Verkehr oder Industrie zulasten des jeweils anderen
Bereichs ausgeschlossen.

27. Zu Nummer 27

Neben dem aktuellen Gesetzentwurf und dem Ver-
ordnungsentwurf zur Novellierung der 22. BImSchV
sind seitens der Bundesregierung zur Verbesserung
der Luftqualität bereits eine Fülle von Maßnahmen
ergriffen oder eingeleitet worden, zum Beispiel das
Nationale Klimaschutzprogramm der Bundesregie-
rung vom 18. Oktober 2000 (Bundestagsdrucksache
14/4729 vom 14. November 2000), das Sofortpro-
gramm der Bundesregierung zur Verminderung der
Ozonbelastung (Bundesratsdrucksache 307/00 vom
25. Mai 2000) und die Novelle der TA Luft (Bundes-
ratsdrucksache 1058/01 vom 12. Januar 2001) sowie
die Einführung anspruchsvoller – EU-weit geltender –
Abgasgrenzwerte im Verkehr. Nach gegenwärtigem
Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der vorste-
henden Maßnahmen und Programme kann deshalb da-
von ausgegangen werden, dass die vom EG-Recht vor-
gegebenen Immissionswerte für die meisten Stoffe in
Deutschland eingehalten werden können. Weitere Maß-
nahmen werden voraussichtlich nur noch zur Reduzie-
rung von Partikeln und Stickstoffoxiden an vom Ver-
kehr stark belasteten und schlecht durchlüfteten Stra-
ßen erforderlich werden. Hierzu wurde auf Initiative
der Bundesregierung im EU-Umweltrat der Beschluss
zur Einführung von Abgasnachbehandlungstechnik bei
schweren Nutzfahrzeugen herbeigeführt. Derzeit be-
schäftigen sich Arbeitsgruppen auf ECE- und EU-
Ebene intensiv mit der Umsetzung dieses Beschlusses,
indem u. a. die Verschärfung der Anforderungen be-
züglich der Partikelemissionen durch eine mögliche Er-
weiterung des Messverfahrens geprüft wird.

Ferner ist vorgesehen, durch eine Differenzierung der
Lkw-Maut nach Emissionsklassen, die beschleunigte
Einführung von Fahrzeugen mit SCR-Technologie
(selective katalytische Reduktion zur Minderung der
Stickoxide) oder Partikelfiltertechnik zu beschleunigen
um somit den Ausstoß an Stickoxiden und Dieselparti-
keln drastisch zu reduzieren.



Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co., Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 13 20, 53003 Bonn, Telefon (02 28) 3 82 08 40, Telefax (02 28) 3 82 08 44

ISSN 0722-8333


